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Bekanntmachungen 
 
70/2023 Vereinfachte Flurbereinigung Nidda-Schwickartshausen Laisbach 

Verfahrensnummer: VF 2601 
 
Öffentliche Bekanntmachung 
Hier: Ladung Bekanntgabe Flurbereinigungsplan Nidda-
Schwickartshausen Laisbach 

 
Amt für Bodenmanagement Büdingen 
- Flurbereinigungsbehörde - 
 
Bahnhofstrasse 33  
63654 Büdingen 
Tel. (0611) 535-7000, Fax (0611) 327605-111 
 
E-Mail: info.afb-buedingen@hvbg.hessen.de  

 

Büdingen, den 14.12.2023 
 

Gz.: 2-BD-05-26-01-01-B-0006#003 
 
Vereinfachte Flurbereinigung Nidda-Schwickartshausen Laisbach 
Verfahrensnummer: VF 2601 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Ladung Bekanntgabe Flurbereinigungsplan 
 Nidda-Schwickartshausen Laisbach 

 
 
1.) Anhörungstermin 
 
Im Flurbereinigungsverfahren Nidda-Schwickartshausen Laisbach werden zur Bekanntgabe des 
Flurbereinigungsplans und zur Anhörung der Beteiligten nach § 59 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 
vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), in der derzeit geltenden Fassung und § 5 Hessisches 
Ausführungsgesetz zum FlurbG (HAGFlurbG) vom 29. November 2010 (GVBl. I S. 426), in der 
derzeit geltenden Fassung, der Termin (Anhörungstermin) angesetzt auf: 
 

Donnerstag, den 25.01.2024 um 10:00 Uhr 
im Evangelischen Gemeindehaus 

Bornweg 2A, 63667 Nidda - Schwickartshausen 
 
Zu diesem Termin werden geladen: 
- alle Teilnehmenden am Flurbereinigungsverfahren, 
- alle Nebenbeteiligten gemäß § 10 Nr. 2 FlurbG, insbesondere: 

- die Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken 
oder von Rechten an solchen Rechten oder von persönlichen Rechten, die zum Besitz 
oder zur Nutzung solcher Grundstücke berechtigen oder die Benutzung solcher 
Grundstücke beschränken. 

- die Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken, die zur 
Errichtung fester Grenzzeichen an der Grenze des Flurbereinigungsgebietes mitzuwirken 
haben.  

__ 

____ 
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Die Teilnahme am Termin ist freigestellt. 
 
Jedem Teilnehmenden, Bevollmächtigten, Vertretendem oder Pflegendem wird ein Auszug aus dem 
Flurbereinigungsplan - Nachweis des Neuen Bestandes - zugestellt. Der Auszug ist zum 
Anhörungstermin mitzubringen. 
Beteiligte, die zur Wahrnehmung des Anhörungstermins verhindert sind, können sich durch einen 
Bevollmächtigten vertreten lassen. Hierzu ist eine schriftliche Vollmacht erforderlich, diese muss 
beglaubigt sein. 
Eine Entschädigung für Zeitversäumnis oder Verdienstausfall durch die Wahrnehmung des Termins 
kann nicht gewährt werden. 
Versäumt ein Beteiligter den Termin oder erklärt sich nicht innerhalb der Widerspruchsfrist über den 
Verhandlungsgegenstand, so wird davon ausgegangen, dass er mit dem Ergebnis der Verhandlung 
einverstanden ist. 
 
Hinweis: 
Gegen den bekanntgegebenen Flurbereinigungsplan von Nidda-Schwickartshausen Laisbach (Az.: 
VF 2601) steht den Beteiligten der Rechtsbehelf des Widerspruchs zu. Der Widerspruch ist entweder 
im Anhörungstermin am 25.01.2024 oder innerhalb von zwei Wochen nach dem Anhörungstermin 
schriftlich oder zur Niederschrift beim Amt für Bodenmanagement Büdingen, Bahnhofstraße 33 
in 63654 Büdingen zu erheben. 
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch bei der Spruchstelle für Flurbereinigung beim 
Hessischen Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation, Schaperstraße 16 in 
65195 Wiesbaden erhoben wird. 
 
2.) Auskunftstermin 
 
Der Flurbereinigungsplan von Nidda-Schwickartshausen Laisbach liegt zur Einsichtnahme und 
Auskunftserteilung für die Beteiligten wie folgt aus: 
 
Montag, den 22.01.2024 bis Mittwoch, den 24.01.2024 von 8:30 – 12:30 Uhr und von 13:30 – 
15:00 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus, Bornweg 2A, 63667 Nidda -Schwickartshausen. 
 
Zur Auskunftserteilung sind Bedienstete der Flurbereinigungsbehörde während den vorgenannten 
Zeiten anwesend. 
 
Veröffentlichung 

Die Ladung zum Anhörungstermin wird in der Flurbereinigungsgemeinde Stadt Nidda und in den 
angrenzenden Gemeinden Wölfersheim, Echzell, Hirzenhain, Ranstadt sowie in den Städten 
Ortenberg, Schotten, Laubach und Hungen öffentlich bekannt gemacht. 
 
Darüber hinaus sind weitere Informationen über die Internetadresse www.hvbg.hessen.de/VF2601 
abrufbar. 
 
 
Im Auftrag 
 
Gez. Höhn 
 
 

http://www.hvbg.hessen.de/VF2601
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71/2023 Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Ranstadt 

 
Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), der §§ 30, 31, 36 des Hessischen 
Wassergesetzes in der Fassung vom 14.12.2010 (GVBl. I S. 548), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 09.12.2022 (GVBl S. 764), der §§ 1 bis 5a, 6a, 9 bis 12 des Hessischen 
Gesetzes über kommunale Abgaben vom 24.03.2013 (GVBl. I S. 134), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 28.05.2018 (GVBl. S. 247), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Ranstadt in ihrer Sitzung am 13.12.2023 folgende Wasserversorgungssatzung der 
Gemeinde Ranstadt beschlossen: 
 
 

I. Allgemeines 
 
 
§ 1 Öffentliche Einrichtung 
 
1Die Gemeinde betreibt in Erfüllung ihrer Pflicht zur Wasserversorgung  e i n e  öffentliche 
Einrichtung. 2Sie bestimmt Art und Umfang der Einrichtung sowie den Zeitpunkt ihrer 
Schaffung, Erneuerung und Erweiterung. 
 
 
§ 2 Begriffsbestimmungen 
 
1Die in dieser Satzung verwendeten Begriffe haben folgende Bedeutung: 
 
Grundstück Das Grundstück im Sinne des Grundbuchrechts. 
 
Wasserversorgungsanlagen Versorgungsleitungen, Verbindungsleitungen, Pump-

werke, (Hoch-)Behälter, Druckerhöhungsanlagen, 
Wassergewinnungs- und -aufbereitungsanlagen und 
ähnliches. 

  Zu den Wasserversorgungsanlagen gehören auch 
Einrichtungen Dritter, deren sich die Gemeinde zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben bedient oder zu deren Schaffung, 
Erweiterung, Erneuerung oder Unterhaltung sie beiträgt. 

 
Anschlussleitungen Leitungen von der Versorgungsleitung - beginnend an der 

Abzweigstelle - bis zur Hauptabsperrvorrichtung hinter der 
Messeinrichtung (in Fließrichtung gesehen) einschließlich 
der Verbindungsstücke zur Versorgungsleitung, 
Anbohrschellen etc. sowie der in die Anschlussleitung 
integrierten Absperrschieber. 

 
Wasserverbrauchsanlagen Die Wasserleitungen ab der Hauptabsperrvorrichtung 

einschließlich der auf dem Grundstück vorhandenen 
Wasserverbrauchseinrichtungen. 

 
Anschlussnehmer (-inhaber) Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Nieß-

braucher und sonstige zur Nutzung des Grundstücks 
dinglich Berechtigte. 
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Wasserabnehmer Alle zur Entnahme von Trink-/Betriebswasser auf dem 

Grundstück Berechtigten und Verpflichteten (insbesondere 
auch Pächter, Mieter, Untermieter usw.) sowie alle, die den 
Wasserversorgungsanlagen Trink-/Betriebswasser 
entnehmen. 

 
 

II. Anschluss und Benutzung 
 
 
§ 3 Grundstücksanschluss 
 
(1) 1Jedes Grundstück - das grundsätzlich nur einen Anschluss erhält - ist gesondert und 

unmittelbar an die Anschlussleitung anzuschließen; Gleiches gilt, wenn die Gemeinde 
für jedes dem Aufenthalt von Menschen dienende Gebäude auf einem Grundstück eine 
gesonderte Anschlussleitung verlegt hat. 

 
(2) 1Die Gemeinde kann in Ausnahmefällen zulassen oder verlangen, dass mehrere 

Grundstücke über eine gemeinsame Anschlussleitung an die 
Wasserversorgungsanlagen angeschlossen werden, wenn die nicht im öffentlichen 
Bereich liegenden Teile der gemeinsamen Anschlussleitung durch Grunddienstbarkeit 
und Baulasteintragung gesichert sind. 

 
(3) 1Wird ein Grundstück nach seinem Anschluss in mehrere selbständige Grundstücke 

geteilt, so gelten die vorstehenden Regelungen für jedes neue Grundstück 
entsprechend. 

 
(4) 1Die Anschlussleitung wird ausschließlich von der Gemeinde hergestellt, erneuert, 

verändert, unterhalten oder beseitigt. 2Der Wasserabnehmer darf nicht auf die 
Anschlussleitung einschließlich der Messeinrichtung einwirken oder einwirken lassen. 

 
 
§ 4  Anschluss- und Benutzungszwang 
 
(1) 1Jeder Eigentümer eines Grundstücks, auf dem Trink- und/oder Betriebswasser benötigt 

wird, hat die Pflicht, dieses Grundstück an die Wasserversorgungsanlage 
anzuschließen, wenn es durch eine betriebsfertige Versorgungsleitung erschlossen ist. 
2Die Anordnung des Anschlusses kann durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen. 

 
(2) 1Wasserabnehmer sind verpflichtet, ihren Trink-/Betriebswasserbedarf aus der 

Wasserversorgungsanlage zu decken. 
 

(3) 1Die Gemeinde räumt dem Anschlussnehmer im Rahmen des wirtschaftlich Zumutbaren 
die Möglichkeit ein, die Entnahme auf einen von ihm gewünschten Verbrauchszweck 
oder auf einen Teilbedarf zu beschränken. 

 
(4) 1Der Anschlussnehmer hat der Gemeinde vor der Errichtung einer Eigengewinnungs- 

oder Brauchwasseranlage Mitteilung zu machen. 2Es muss technisch sichergestellt 
sein, dass aus seiner Anlage kein Wasser in das Trinkwassernetz eintreten kann. 
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§ 5 Wasserverbrauchsanlagen 
 
(1) 1Wasserverbrauchsanlagen müssen nach den jeweils geltenden bau- und 

wasserrechtlichen Vorschriften sowie nach den anerkannten Regeln der Technik 
geplant, hergestellt, unterhalten und betrieben werden. 2Bau- und Installationsarbeiten 
dürfen allein durch zugelassene Unternehmer ausgeführt werden. 

 
(2) 1Die Gemeinde oder deren Beauftragte schließen die Wasserverbrauchsanlagen an die 

Anschlussleitung an und setzen sie in Betrieb. 
 
(3) 1Die Wasserverbrauchsanlagen sind so zu betreiben, dass Störungen anderer 

Wasserabnehmer, störende Rückwirkungen auf die Wasserversorgungsanlage oder 
Wasserverbrauchsanlagen Dritter oder Auswirkungen auf die Güte des Trinkwassers 
ausgeschlossen sind. 

 
(4) 1Die Gemeinde ist berechtigt, die Wasserverbrauchsanlagen zu überprüfen. 2Sie hat 

den Anschlussnehmer auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen. 
 
(5) 1Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebliche 

Störungen erwarten lassen, so ist die Gemeinde berechtigt, den Anschluss oder die 
Versorgung zu verweigern; bei Gefahr für Leib oder Leben ist sie hierzu verpflichtet. 

 
(6) 1Weder das Überprüfen, das Unterlassen der Überprüfung der 

Wasserverbrauchsanlagen noch deren Anschluss an die Wasserversorgungsanlage 
begründen eine Haftung der Gemeinde, es sei denn, sie hat beim Überprüfen Mängel 
festgestellt, die eine Gefahr für Leib oder Leben bedeuten. 

 
 
§ 6 Art der Versorgung 
 
(1) 1Das Wasser muss den jeweils geltenden Rechtsvorschriften und den anerkannten 

Regeln der Technik für die jeweilige Bedarfsart (Trink- oder Betriebswasser) 
entsprechen. 2Die Gemeinde ist verpflichtet, das Wasser unter dem Druck zu liefern, 
der für eine einwandfreie Deckung des üblichen Bedarfs in dem betreffenden 
Versorgungsgebiet erforderlich ist. 3Sie ist berechtigt, die Beschaffenheit und den Druck 
des Wassers im Rahmen der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen sowie der 
anerkannten Regeln der Technik zu ändern, falls dies in besonderen Fällen aus 
wirtschaftlichen oder technischen Gründen zwingend notwendig ist; dabei sind die 
Belange des Wasserabnehmers möglichst zu berücksichtigen. 

 
(2) 1Stellt der Wasserabnehmer Anforderungen an Beschaffenheit und Druck des Wassers, 

die über die vorgenannten Verpflichtungen hinausgehen, so obliegt es ihm, die 
erforderlichen Vorkehrungen zu treffen. 
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§ 7 Umfang der Versorgung, Benachrichtigung bei Versorgungsunterbrechungen 
 
(1) 1Die Gemeinde ist verpflichtet, Wasser am Ende der Anschlussleitung jederzeit zur 

Verfügung zu stellen. 2Dies gilt nicht, 
 

1. soweit zeitliche Beschränkungen zur Sicherstellung der öffentlichen 
Wasserversorgung erforderlich oder nach dieser Satzung vorbehalten sind, 

 

2. soweit und solange die Gemeinde an der Versorgung durch höhere Gewalt oder 
sonstige Umstände, deren Beseitigung ihr wirtschaftlich nicht zugemutet werden 
kann, gehindert ist. 

 
(2) 1Die Versorgung kann unterbrochen werden, soweit dies zur Vornahme 

betriebsnotwendiger Arbeiten erforderlich ist. 2Die Gemeinde hat jede Unterbrechung 
oder Unregelmäßigkeit unverzüglich zu beheben. 

 
(3) 1Die Gemeinde hat die Wasserabnehmer bei einer nicht nur für kurze Dauer 

beabsichtigten Unterbrechung der Versorgung rechtzeitig in geeigneter Weise zu 
unterrichten. 2Die Pflicht zur Benachrichtigung entfällt, wenn die Unterrichtung 

 

1. nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und die Gemeinde dies nicht zu 
vertreten hat oder 

 

2. die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzögern würde. 
 
 
§ 8 Haftung bei Versorgungsstörungen 
 
(1) 1Für Schäden, die Wasserabnehmer durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder 

durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung erleiden, haftet die Gemeinde aus dem 
Benutzungsverhältnis oder unerlaubter Handlung im Falle 

 

a) der Tötung oder Körperverletzung, es sei denn, dass der Schaden von der 
Gemeinde oder einem ihrer Bediensteten oder einem Verrichtungsgehilfen weder 
vorsätzlich noch fahrlässig verursacht worden ist, 

 

b) eines Sachschadens, es sei denn, dass dieser weder durch Vorsatz noch durch 
grobe Fahrlässigkeit der Gemeinde oder eines ihrer Bediensteten oder eines 
Verrichtungsgehilfen verursacht worden ist, 

 

c) eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch Vorsatz noch 
durch grobe Fahrlässigkeit der Gemeinde oder eines vertretungsberechtigten 
Organs verursacht worden ist. 

 
2§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vorsätzlichem Handeln 
von Verrichtungsgehilfen anzuwenden. 

 
(2) 1Absatz 1 ist auch auf Ansprüche von Wasserabnehmern anzuwenden, welche diese 

gegen ein drittes Wasserversorgungsunternehmen aus unerlaubter Handlung geltend 
machen. 2Die Gemeinde ist verpflichtet, auf Verlangen über die mit der 
Schadensverursachung durch ein drittes Unternehmen zusammenhängenden 
Tatsachen Auskunft zu geben, soweit sie ihr bekannt sind oder von ihr in zumutbarer 
Weise aufgeklärt werden können und ihre Kenntnis zur Geltendmachung des 
Schadensersatzes erforderlich ist. 
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(3) 1Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 15,00 €. 
 
(4) 1Der Wasserabnehmer hat den Schaden unverzüglich der Gemeinde oder dem 

ersatzpflichtigen Unternehmen mitzuteilen. 
 
 
§ 9 Verjährung von Schadensersatzansprüchen 
 
(1) 1Schadensersatzansprüche der in § 8 bezeichneten Art verjähren in drei Jahren von 

dem Zeitpunkt an, in welchem der Ersatzberechtigte von dem Schaden, von den 
Umständen, aus denen sich seine Anspruchsberechtigung ergibt, und von dem 
ersatzpflichtigen Unternehmen Kenntnis erlangt, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis in 
fünf Jahren von dem schädigenden Ereignis an. 

 
(2) 1Schweben zwischen dem Ersatzpflichtigen und dem Ersatzberechtigten 

Verhandlungen über den zu leistenden Schadensersatz, so ist die Verjährung gehemmt, 
bis der eine oder andere Teil die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. 

 
 
§ 10 Messeinrichtungen 
 
(1) 1Die Gemeinde ermittelt die zur Verfügung gestellte Wassermenge durch 

Messeinrichtungen und bestimmt deren Art, Zahl und Größe sowie den Anbringungsort. 
2Als Messeinrichtungen können auch Funkmessgeräte installiert werden. 3Diese sind 
von den Anschlussnehmern zu nutzen. 4Die Messeinrichtungen sind vom 
Anschlussnehmer vor Frost, Abwasser und Grundwasser zu schützen. 

 
(2) 1Damit die Messeinrichtung spannungsfrei eingebaut werden kann, muss auf Kosten 

des Anschlussnehmers ein Wasserzählerhaltebügel eingebaut werden. 2Der Einbau 
kann nur durch die Gemeinde oder ein durch die Gemeinde zugelassenes 
Fachunternehmen ausgeführt werden. 3Abweichend von § 3 Abs. 4 muss der 
Anschlussnehmer den Einbau veranlassen. 

 
(3) 1Die Gemeinde kann verlangen, dass der Anschlussnehmer auf eigene Kosten 

wahlweise einen geeigneten Schacht oder Schrank für die Messeinrichtung anbringt, 
wenn 

 

1. das Grundstück unbebaut ist oder 
 

2. die Versorgung des Grundstücks mit Anschlussleitungen erfolgt, die 
unverhältnismäßig lang sind oder nur unter besonderen Erschwernissen verlegt 
werden können oder 

 

3. kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers vorhanden ist. 
 

2Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, den in Satz 1 genannten Schacht oder Schrank 
in ordnungsgemäßem Zustand und jederzeit zugänglich zu halten. 3Er kann die 
Verlegung dieser Einrichtungen auf seine Kosten verlangen, wenn sie an der bisherigen 
Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind und nach der Verlegung das Ablesen nicht 
beeinträchtigt wird. 
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(4) 1Der Anschlussnehmer kann von der Gemeinde die Nachprüfung der 

Messeinrichtungen durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im 
Sinne des Eichgesetzes verlangen. 2Die Kosten der Prüfung fallen der Gemeinde zur 
Last, falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst 
dem Anschlussnehmer. 

 
 
§ 10 a Datenschutzinformation 
 
1Der Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte ist zur Weiterleitung der Datenschutzinformation 
an die Wasserabnehmer im Sinne von § 2 der Satzung verpflichtet. 
 
 
§ 11 Ablesen/Auslesen 
 
(1) 1Die Messeinrichtungen werden von der Gemeinde oder nach Aufforderung der 

Gemeinde vom Anschlussnehmer abgelesen. 2Dieser hat dafür Sorge zu tragen, dass 
die Messeinrichtungen leicht zugänglich sind. 

 
(2) 1Die Gemeinde kann die zur Verfügung gestellte Wassermenge auch durch 

Funkmessgeräte ermitteln. 2Diese sind von den Anschlussnehmern zu nutzen. 3Die 
Gemeinde liest die Funkwasserzähler zu folgenden Zeitpunkten und in folgenden Fällen 
aus: 

 

1. Zum 31.12. eines jeden Jahres zur Feststellung des Jahresverbrauchs. Die Ablesung 
erfolgt in den letzten zwei Kalenderwochen eines jeden Jahres. 

 

2. Bei Eigentümerwechsel oder auf Wunsch des Eigentümers. 
 

3. Unterjährig maximal 4-mal für Funktionstests. 
 

5Die Sicherheit der von Funkmessgeräten gesendeten Daten wird durch folgende 
Maßnahmen gewährleistet: 
 

1. Die Daten werden mit einer gesonderten Verschlüsselung übertragen. 
 

2. Die Auslesung erfolgt ausschließlich durch Mitarbeiter der Gemeinde oder durch die 
von der Gemeinde beauftragten Dritten. 

 
 
§ 12 Einstellen der Versorgung 
 
(1) 1Die Gemeinde kann die Versorgung einstellen, wenn der Anschlussnehmer den 

Bestimmungen der Satzung zuwiderhandelt und das Einstellen erforderlich ist, um 
 

a) eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen 
abzuwehren, 

 

b) den Verbrauch von Wasser unter Umgehen, durch Beeinflussen oder vor Anbringen 
der Messeinrichtungen zu verhindern oder 

 

c) zu gewährleisten, dass störende Rückwirkungen auf Wasserverbrauchsanlagen 
anderer Anschlussnehmer, Wasserversorgungsanlagen und Anschlussleitungen 
der Gemeinde oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers 
ausgeschlossen sind. 
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(2) 1Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei fehlendem Ausgleich einer fälligen 

und angemahnten Gebührenschuld, ist die Gemeinde berechtigt, die Versorgung zwei 
Wochen nach Androhung einzustellen. 2Dies gilt nicht, wenn der Anschlussnehmer 
darlegt, dass die Folgen des Einstellens außer Verhältnis zur Schwere der 
Zuwiderhandlung stehen und zu erwarten ist, dass er seinen Verpflichtungen 
nachkommt. 3Die Gemeinde kann mit der Mahnung zugleich die Einstellung der 
Versorgung androhen. 

 
 

III. Abgaben und Kostenerstattung 
 
 
§ 13 Wasserbeitrag 
 
(1) 1Die Gemeinde erhebt zur Deckung des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung, 

Erweiterung und Erneuerung der Wasserversorgungsanlagen Beiträge, die nach der 
Veranlagungsfläche bemessen werden. 2Die Veranlagungsfläche ergibt sich durch 
Vervielfachen der Grundstücksfläche (§ 14) mit dem Nutzungsfaktor (§§ 15 bis 18). 

 
(2) Der Beitrag 

 

a) beträgt für das Verschaffen einer erstmaligen Anschlussmöglichkeit 
(Schaffensbeitrag) an die Wasserversorgungsanlagen 2,50 €/m² 
Veranlagungsfläche 

 

b) für Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen (Ergänzungsbeitrag) wird 
gesondert kalkuliert und festgesetzt, sobald entsprechende beitragsfähige 
Maßnahmen zur Verwirklichung anstehen. 

 
 
§ 14 Grundstücksfläche 
 
(1) 1Als Grundstücksfläche im Sinne von § 13 Abs. 1 gilt bei Grundstücken im Bereich eines 

Bebauungsplans grundsätzlich die Fläche des Grundbuchgrundstücks; für außerhalb 
des Bebauungsplanbereichs liegende Grundstücksteile gelten die nachfolgenden 
Vorschriften in Abs. 2 und 3 entsprechend. 

 
(2) 1Wenn ein Bebauungsplan nicht besteht, gilt 

 

a) bei Grundstücken im Innenbereich grundsätzlich die Fläche des 
Grundbuchgrundstücks, 

 

b) bei Grundstücken im Innenbereich, die in den Außenbereich hineinragen, die Fläche 
bis zu einer Tiefe von 50,00 m, ausgehend von derjenigen Grundstücksseite, die - 
aus der Sicht des Innenbereichs - dem Außenbereich zugewandt ist (regelmäßig 
die gemeinsame Grenze des Grundstücks und der Erschließungsanlage, in welcher 
die Wasserversorgungsleitung verlegt ist). Bei darüber hinausgreifender - in den 
Außenbereich sich erstreckender - baulicher, gewerblicher oder sonstiger 
(wasserbeitragsrechtlich relevanter) Nutzung des Grundstücks ist die Tiefe der 
übergreifenden Nutzung dergestalt zu berücksichtigen, dass die bebaute oder 
gewerblich genutzte/aufgrund einer Baugenehmigung bebaubare oder gewerblich 
nutzbare Fläche einschließlich einer Umgriffsfläche in einer Tiefe von 25,00 m - vom 
jeweils äußeren Rand der baulichen oder gewerblichen Nutzung/Nutzbarkeit 
gemessen - in Ansatz gebracht wird. Von der verbleibenden Restfläche wird 1/10 
berücksichtigt. 
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Grundstücksteile, die sich lediglich als wegemäßige Verbindung zum eigentlichen 
Grundstück darstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe 
unberücksichtigt, wenn sie an der breitesten Stelle 15,0 m nicht überschreiten. 

 
(3) 1Bei Grundstücken im Außenbereich gilt die bebaute oder gewerblich genutzte/aufgrund 

einer Baugenehmigung bebaubare oder gewerblich nutzbare Fläche einschließlich 
einer Umgriffsfläche in einer Tiefe von 10,00 m vom jeweils äußeren Rand der baulichen 
oder gewerblichen Nutzung/Nutzbarkeit gemessen - zuzüglich 1/10 der danach 
verbleibenden Restfläche des Grundstücks. 2Gänzlich unbebaute oder gewerblich nicht 
genutzte Grundstücke, die tatsächlich an die öffentliche Einrichtung angeschlossen 
sind, werden mit 1/10 ihrer Grundstücksfläche berücksichtigt. 

 
 
§ 15 Nutzungsfaktor in beplanten Gebieten 
 
(1) 1Der Nutzungsfaktor in beplanten Gebieten bestimmt sich nach der Zahl der im 

Bebauungsplan festgesetzten Vollgeschosse. 2Hat ein neuer Bebauungsplan den 
Verfahrensstand des § 33 Abs. 1 Nr. 1 BauGB erreicht, ist dieser maßgebend. 3Werden 
die Festsetzungen des Bebauungsplans überschritten, ist die genehmigte oder 
vorhandene Zahl der Vollgeschosse, Gebäudehöhe (Traufhöhe) oder Baumassenzahl 
zugrunde zu legen. 

 
4Der Nutzungsfaktor beträgt: 

 

a) bei eingeschossiger Bebaubarkeit   1,00, 
 

b) bei zweigeschossiger Bebaubarkeit   1,25, 
 

c) bei dreigeschossiger Bebaubarkeit   1,50, 
 

d) bei viergeschossiger Bebaubarkeit   1,75. 
 

5Bei jedem weiteren Vollgeschoss 
erhöht sich der Nutzungsfaktor um    0,25. 

 
(2) 1Ist nur die zulässige Gebäudehöhe (Traufhöhe) festgesetzt, gilt als Zahl der 

Vollgeschosse die höchst zulässige Höhe geteilt durch 2,2, wobei Bruchzahlen 
kaufmännisch auf- oder abgerundet werden. 2In Gewerbe-, Industrie- und 
Sondergebieten i. S. v. § 11 BauNVO erfolgt die Teilung in Abweichung zu Satz 1 durch 
3,5. 

 
(3) 1Ist weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Gebäudehöhe (Traufhöhe), sondern nur 

eine Baumassenzahl festgesetzt, ist sie durch 3,5 zu teilen, wobei Bruchzahlen 
kaufmännisch auf volle Zahlen auf- oder abgerundet werden. 2Das Ergebnis gilt als Zahl 
der Vollgeschosse. 
 

(4) 1Bei Grundstücken, für die der Bebauungsplan 
 

a) Gemeinbedarfsflächen ohne Festsetzung der Anzahl der Vollgeschosse oder 
anderer Werte, anhand derer die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 2 und 3 
festgestellt werden könnte, vorsieht, gilt 1,25, 

 

b) nur gewerbliche Nutzung ohne Bebauung festsetzt oder bei denen die zulässige 
Bebauung im Verhältnis zu dieser Nutzung untergeordnete Bedeutung hat, gilt 1,0, 



Nr. 30 Jahrgang 2023 Amtsblatt der Gemeinde Ranstadt Seite 12 

 

c) nur Friedhöfe, Freibäder, Sportplätze sowie sonstige Anlagen, die nach ihrer 
Zweckbestimmung im Wesentlichen nur in einer Ebene genutzt werden können, 
gestattet, gilt für die bebaubaren Teile dieser Grundstücke 1,0, für die Restfläche 
0,2, 

 

d) nur Garagen oder Stellplätze zulässt, gilt 0,5, 
 

e) landwirtschaftliche Nutzung festsetzt, gilt 0,1, 
 

f) Dauerkleingärten festsetzt, gilt 0,5, 
 

g) Kirchengebäude oder ähnliche Gebäude mit religiöser Zweckbestimmung festsetzt, 
gilt 1,25 

 

als Nutzungsfaktor. 
 
(5) 1Sind für ein Grundstück unterschiedliche Vollgeschosszahlen, Gebäudehöhen 

(Traufhöhen) oder Baumassenzahlen festgesetzt, ist der Nutzungsfaktor nach dem 
höchsten festgesetzten Wert für die gesamte Grundstücksfläche im beplanten Gebiet 
zu ermitteln. 

 
(6) 1Enthält der Bebauungsplan keine Festsetzungen über die Anzahl der Vollgeschosse 

oder der Gebäudehöhe (Traufhöhe) oder der Baumassenzahlen, anhand derer sich der 
Nutzungsfaktor ermitteln lässt, gelten die Vorschriften für den unbeplanten Innenbereich 
nach § 17 entsprechend. 

 
 
§ 16 Nutzungsfaktor bei Bestehen einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB 
 
1Enthält eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB Festsetzungen nach § 9 Abs. 1, 3 und 4 
BauGB, gelten die Regelungen des § 15 für die Ermittlung des Nutzungsfaktors 
entsprechend; ansonsten sind die Vorschriften des § 17 anzuwenden. 
 
 
§ 17 Nutzungsfaktor im unbeplanten Innenbereich 
 
(1) 1Im unbeplanten Innenbereich wird zur Bestimmung des Nutzungsfaktors auf die 

Höchstzahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse abgestellt. 
 

2Sind Grundstücke unbebaut, wird auf die Höchstzahl der in ihrer unmittelbaren 
Umgebung vorhandenen Vollgeschosse abgestellt. 

 
(2) 1Ist im Bauwerk kein Vollgeschoss vorhanden, gilt als Zahl der Vollgeschosse die 

tatsächliche Gebäudehöhe (Traufhöhe), geteilt durch 3,5, für insgesamt gewerblich oder 
industriell genutzte Grundstücke; durch 2,2 für alle in anderer Weise baulich genutzte 
Grundstücke. 2Bruchzahlen werden hierbei kaufmännisch auf volle Zahlen auf- oder 
abgerundet. 

 
(3) 1Die in § 15 Abs. 1 festgesetzten Nutzungsfaktoren je Vollgeschoss gelten 

entsprechend. 
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(4) 1Bei Grundstücken, die 

 

a) als Gemeinbedarfsflächen unbebaut oder im Verhältnis zu ihrer Größe 
untergeordnet bebaut sind (z. B. Festplatz u. ä.), gilt 0,5, 

b) nur gewerblich ohne Bebauung oder mit einer im Verhältnis zur gewerblichen 
Nutzung untergeordneten Bebauung genutzt werden dürfen, gilt 1,0, 
 

c) nur Friedhöfe, Freibäder, Sportplätze sowie sonstige Anlagen, die nach ihrer 
Zweckbestimmung im Wesentlichen nur in einer Ebene genutzt werden können, gilt 
für die bebauten Teile dieser Grundstücke 1,0, für die Restfläche 0,2, 

 

d) wegen ihrer Größe nur mit Garagen bebaut, als Stellplatz oder in ähnlicher Weise 
genutzt werden können, gilt 0,5, 

 

e) mit Kirchengebäuden oder ähnlichen Gebäuden mit religiöser Zweckbestimmung 
bebaut sind, gilt 1,25  

 

als Nutzungsfaktor. 
 
 

§ 18 Nutzungsfaktor in Sonderfällen 
 
(1) 1Bei gänzlich unbebauten - aber dennoch angeschlossenen - 

Außenbereichsgrundstücken gilt als Nutzungsfaktor 0,5 (bezogen auf die gemäß § 14 
Abs. 3 ermittelte Grundstücksfläche). 

 
(2) 1Bei bebauten Außenbereichsgrundstücken bestimmt sich der Nutzungsfaktor (bezogen 

auf die gemäß § 14 Abs. 3 ermittelte bebaute Fläche) nach den Regelungen des § 17 
Abs. 1 bis 3. 

 
(3) 1Geht ein Grundstück vom Innenbereich in den Außenbereich über, so gelten die 

Nutzungsfaktoren der §§ 15 bis 17 für das Teilgrundstück im Innenbereich jeweils 
entsprechend.  

 
 
§ 19 Gegenstand der Beitragspflicht 
 
1Der Beitragspflicht unterliegen die an die Wasserversorgungsanlagen angeschlossenen 
Grundstücke; die anschließbaren, wenn sie bebaut sind bzw. gewerblich genutzt werden 
oder baulich, gewerblich oder in wasserbeitragsrechtlich relevanter Weise genutzt werden 
dürfen. 
 
 
§ 20 Entstehen der Beitragspflicht 
 
(1) 1Wird ein Beitrag für das Verschaffen der erstmaligen Anschlussmöglichkeit erhoben, 

so entsteht die Beitragspflicht, sobald das Grundstück an die Einrichtung angeschlossen 
werden kann. 
 

(2) 1Im Übrigen entsteht die Beitragspflicht mit der Fertigstellung der beitragsfähigen 
Erneuerungs-/Erweiterungsmaßnahme. 2Im Falle einer Teilmaßnahme entsteht die 
Beitragspflicht mit der Fertigstellung des Teils. 
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§ 21 Ablösung des Wasserbeitrags 
 
1Vor Entstehen der Beitragspflicht kann der Beitrag abgelöst werden. 2Der Ablösungsbetrag 
bestimmt sich nach der Höhe des voraussichtlichen Beitrags. 3Ein Rechtsanspruch auf 
Ablösung besteht nicht. 
 
 
§ 22 Beitragspflichtige, öffentliche Last 
 
(1) 1Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheids 

Eigentümer des Grundstücks ist. 2Wenn das Grundstück mit einem Erbbaurecht 
belastet ist, ist anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. 

 
(2) 1Bei Wohnungs- oder Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer 

entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 
 
(3) 1Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
(4) 1Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück bzw. -bei Bestehen eines 

solchen- auf dem Erbbaurecht bzw. bei Bestehen eines Wohnungs- und Teileigentums 
auf diesem. 

 
 
§ 23 Vorausleistungen 
 
(1) 1Die Gemeinde kann unabhängig vom Baufortschritt und von der Absehbarkeit der 

Fertigstellung Vorausleistungen bis zur Höhe des voraussichtlichen Beitrags ab Beginn 
der Maßnahme verlangen.  

 
(2) 1Die Vorausleistung ist auf die endgültige Beitragsschuld anzurechnen, auch wenn die 

oder der Vorausleistende nicht endgültig beitragspflichtig ist. 2Dies gilt auch, wenn eine 
überschüssige Vorausleistung zu erstatten ist. 

 
 
§ 24 Fälligkeit 
 
1Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids fällig. 
 
 
§ 25 Grundstücksanschlusskosten 
 
(1) 1Der Aufwand für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung oder Beseitigung der 

Anschlussleitungen ist der Gemeinde in der tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten. 
2Der Erstattungsanspruch entsteht mit der Fertigstellung der erstattungspflichtigen 
Maßnahme; er wird einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids fällig. 
 

(2) 1Der Aufwand für die Unterhaltung (Reparatur) der Anschlussleitungen wird von der 
Sammelleitung bis zur Grundstücksgrenze von der Gemeinde getragen. 2Der Aufwand 
für die Unterhaltung (Reparatur) der Anschlussleitungen ist ab der Grundstücksgrenze 
der Gemeinde in der tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten. 3Bei 
Hinterliegungsgrundstücken gilt als Grundstücksgrenze die Grundstücksgrenze des 
vorliegenden Grundstücks, das an die Stelle mit der Sammelleitung angrenzt. 4Der 
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Erstattungsanspruch entsteht mit der Fertigstellung der erstattungspflichtigen 
Maßnahme; er wird einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids fällig. 

 
(2a) 1Die Gemeinde entscheidet, welche Maßnahme nach Abs. 1 und 2 bei der 

Anschlussleitung aus wirtschaftlicher und technischer Sicht am geeignetsten ist. 
 

(3) 1Erstattungspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Bescheids Eigentümer 
des Grundstücks ist. 2Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, ist anstelle 
des Eigentümers der Erbbauberechtigte erstattungspflichtig. 3Bei Wohnungs- und 
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil erstattungspflichtig. 4Mehrere Erstattungspflichtige haften als 
Gesamtschuldner. 

 
(4) 1Der Erstattungsanspruch ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück -bei Bestehen 

eines solchen- auf dem Erbbaurecht bzw. dem Wohnungs- und Teileigentum auf 
diesem. 

 
(5) 1Die Durchführung der Maßnahme nach Abs. 1 und 2 kann von der Entrichtung einer 

angemessenen Vorausleistung abhängig gemacht werden. 
 
 
§ 26 Benutzungsgebühren 
 
(1) 1Die Gemeinde erhebt zur Deckung der Kosten im Sinne des § 10 Abs. 2 KAG 

Gebühren. 
 
(2) 1Die Gebühr bemisst sich nach der Menge (m³) des zur Verfügung gestellten Wassers. 

2Ist eine Messeinrichtung ausgefallen oder wird der Gemeinde bzw. einem Beauftragten 
der Zutritt zu den Messeinrichtungen verweigert oder ist das Ablesen der 
Messeinrichtungen aus sonstigen Gründen nicht möglich oder nicht erfolgt, schätzt die 
Gemeinde den Verbrauch nach pflichtgemäßem Ermessen. 

 
(3) 1Die Gebühr beträgt pro m³ 3,01 €. 2Sie enthält die gesetzliche Umsatzsteuer. 
 
 
§ 26a Grundgebühren 
 
(1) 1Die Grundgebühr bemisst sich nach der Größe des verbauten Wasserzählers. 2Sie 

beträgt je Wasserzähler und je angefangenen Kalendermonat bei Wasserzählern mit 
 

a) bis zu 2,5 Kubikmeter     3,03 €, 
 

b) bis zu 6,0 Kubikmeter     7,58 €, 
 

c) bis zu 10,0 Kubikmeter   12,12 €, 
 

d) bis zu 150,0 Kubikmeter 189,48 €. 
 

3Die Grundgebühr enthält die gesetzliche Umsatzsteuer. 
(2) 1Die Abgabepflicht entsteht mit dem Einbau des Wasserzählers. 
 
(3) 1Wird die Wasserbelieferung durch die Gemeinde unterbrochen (z. B. wegen 

Wassermangels, Störung im Betrieb, betriebsnotwendiger Arbeiten oder aus anderen 
Gründen), so wird für die voll ausfallenden Kalendermonate keine Zählermiete 
berechnet. 

 
(4) 1Für den Abgabepflichtigen gelten die Bestimmungen des § 33 entsprechend. 



Nr. 30 Jahrgang 2023 Amtsblatt der Gemeinde Ranstadt Seite 16 

 
(5) 1Für die Fälligkeit gelten die §§ 27, 29 und 31 entsprechend. 
 
 
§ 26b Standrohrverleih 
 
(1) 1Für bei der Herstellung von Gebäuden benötigtes Wasser (Bauwasser) kann der 

Wasserabnehmer bei der Gemeinde ein Standrohr ausleihen. 2Es kann maximal bis zur 
Herstellung der Anschlussleitung geliehen werden. 3Das Standrohr ist Eigentum der 
Gemeinde und darf nicht an Dritte weiter verliehen werden. 
 

(2) 1Abweichend von Abs. 1 kann das Standrohr auch für andere vorübergehende Zwecke 
(z. B. für Schaustellungen, Wirtschaftszelte und dergleichen), die keine 
Anschlussleitung besitzen, ausgeliehen werden. 2Über andere Verwendungen, die in 
dieser Satzung nicht geregelt sind, entscheidet der Gemeindevorstand auf Antrag des 
Wasserabnehmers. 

 
(3) 1Für das Verleihen des Standrohres fällt eine Leihgebühr in Höhe von 2,68 € pro Tag 

an. 2Sie enthält die gesetzliche Umsatzsteuer. 
 
(4) 1Der Wasserverbrach wird durch den am Standrohr befindlichen Wasserzähler ermittelt. 

2Für das verbrauchte Wasser wird eine Benutzungsgebühr nach § 26 Abs. 3 fällig. 
 
(5) 1Der Entleiher ist dazu verpflichtet, das Standrohr nach den derzeit gültigen 

Verkehrssicherungsmaßnahmen abzusichern. 2Hierzu ist das Ordnungsamt der 
Gemeinde anzuhören. 

 
(6) 1Vor der Herausgabe des Standrohres muss eine Sicherheitsleistung (Kaution) in Höhe 

von 500,00 € bei der Gemeindekasse hinterlegt werden. 2Wird das Standrohr 
beschädigt zurückgegeben, so sind die Reparaturkosten bzw. die Kosten für die 
Ersatzbeschaffung vom Entleiher zu tragen. 3Die Kosten nach Satz 2 und die Gebühren 
nach Abs. 3 und 4 sind mit der Sicherheitsleistung zu verrechnen. 

 
(7) 1Für die Fälligkeit gelten die §§ 29 und 31 entsprechend. 
 
 
§ 27 Vorauszahlungen 
 
(1) 1Die Gemeinde kann vierteljährlich Vorauszahlungen auf die Benutzungsgebühr 

verlangen; diese orientieren sich grundsätzlich am Verbrauch des vorangegangenen 
Abrechnungszeitraums. 

 
(2) 1Statt Vorauszahlungen zu verlangen, kann die Gemeinde beim Anschlussnehmer 

einen Münzzähler oder ein Reduzierungsstück einrichten, wenn er mit zwei 
Vorauszahlungen im Rückstand ist oder nach den Umständen des Einzelfalls zu 
besorgen ist, dass er seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig 
nachkommt. 

 
 
§ 28 Verwaltungsgebühren 
 
(1) 1Sind auf einem Grundstück mehrere Messeinrichtungen vorhanden, erhebt die 

Gemeinde für jedes Erfassen der Zählerstände für die zweite oder weitere 
Messeinrichtung 3,00 €. 
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(2) 1Für jedes vom Anschlussnehmer veranlasste Erfassen der Zählerstände verlangt die 

Gemeinde 13,00 €; für die zweite und jede weitere Messeinrichtung ermäßigt sich die 
Verwaltungsgebühr auf jeweils 3,00 €. 

 
(3) 1Für jedes Einrichten eines Münzzählers erhebt die Gemeinde eine Verwaltungsgebühr 

von 80,00 €. 
 
 
§ 29 Entstehen und Fälligkeit der Gebühren; öffentliche Last 
 
(1) 1Die Benutzungsgebühr entsteht jährlich, die Verwaltungsgebühr mit dem Ablesen der 

Messeinrichtung bzw. dem Einrichten des Münzzählers. 2Die Gebühren sind einen 
Monat nach Bekanntgabe des Bescheids fällig. 

 
(2) 1Die grundstücksbezogenen Benutzungsgebühren nach §§ 28, 29 ruhen als öffentliche 

Last auf dem Grundstück. 
 
 
§ 30 Gebührenpflichtige 
 
(1) 1Gebührenpflichtig ist, wer im Abrechnungszeitraum Eigentümer des Grundstücks ist. 

2Der Erbbauberechtigte ist anstelle des Grundstückseigentümers gebührenpflichtig. 
3Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 

(2) 1Tritt im Abrechnungszeitraum ein Wechsel im Eigentum oder Erbbaurecht ein, so wird 
der neue Eigentümer oder Erbbauberechtigte gebührenpflichtig mit Beginn des Monats, 
welcher dem Eigentumsübergang folgt. 

 
 
§ 31 Umsatzsteuer 
 
1Soweit Ansprüche der Gemeinde der Umsatzsteuerpflicht unterliegen, ist die Umsatzsteuer 
von dem Pflichtigen zusätzlich zu entrichten, soweit in dieser Satzung nicht bereits 
Endpreise aufgeführt sind. 
 
 

IV. Allgemeine Mitteilungspflichten, Zutrittsrecht und 
Ordnungswidrigkeiten 

 
 
§ 32 Allgemeine Mitteilungspflichten 
 
(1) 1Änderungen im Grundstückseigentum bzw. Erbbaurecht sind der Gemeinde vom 

bisherigen und neuen Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigten unverzüglich 
mitzuteilen. 

 
(2) 1Der Anschlussnehmer, der bauliche Veränderungen an den 

Wasserverbrauchsanlagen vornehmen lassen will, hat dies der Gemeinde rechtzeitig 
anzuzeigen. 

 
(3) 1Jeder Wasserabnehmer hat ihm bekanntwerdende Schäden und Störungen an den 

Anschlussleitungen, den Wasserverbrauchsanlagen und der 
Wasserversorgungsanlage unverzüglich der Gemeinde zu melden. 
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(4) 1Der Anschlussnehmer hat das Abhandenkommen, Beschädigungen und Störungen 

der Messeinrichtungen der Gemeinde unverzüglich mitzuteilen. 
 
 
§ 33 Zutrittsrecht 
 
1Der Wasserabnehmer hat den Bediensteten oder Beauftragten der Gemeinde, die sich auf 
Verlangen auszuweisen haben, den Zutritt zu den Wasserverbrauchsanlagen und 
Anschlussleitungen zu gestatten, soweit dies zur Prüfung der technischen Einrichtungen 
oder Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach dieser Satzung, insbesondere zum 
Ablesen der Messeinrichtungen, erforderlich ist. 
 
 
§ 34 Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) 1Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
 

1. § 3 Abs. 4 die Anschlussleitung herstellt, erneuert, verändert, unterhält oder 
beseitigt oder anders auf sie - einschließlich der Messeinrichtung - einwirkt oder 
einwirken lässt; 

 

2. § 4 Abs. 2 seinen Trink-/Betriebswasserbedarf aus anderen als der 
Wasserversorgungsanlage deckt, ohne dass ihm dies nach § 4 Abs. 3 gestattet ist; 

 

3. § 4 Abs. 4 Satz 1 und § 32 den in diesen Bestimmungen genannten 
Mitteilungspflichten nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt; 

 

4. § 4 Abs. 4 Satz 2 nicht sicherstellt, dass aus seiner Anlage kein Wasser in das 
Trinkwassernetz eintreten kann; 

 

5. § 5 Abs. 3 Wasserverbrauchsanlagen nicht so betreibt, dass Störungen anderer 
Wasserabnehmer,  störende  Rückwirkungen auf die Wasserversorgungsanlage 
oder Wasserverbrauchsanlagen Dritter oder Auswirkungen auf die Güte des 
Trinkwassers ausgeschlossen sind; 

 

6. § 10 Abs. 1 Satz 2 Messeinrichtungen nicht vor Frost, Abwasser und Grundwasser 
schützt; 

 

7. § 10 Abs. 2 Satz 1 keinen geeigneten Schacht oder Schrank für die Messeinrichtung 
anbringt; 

 

8. § 10 Abs. 2 Satz 2 den Schacht oder Schrank nicht in ordnungsgemäßem Zustand 
und jederzeit zugänglich hält; 

 

9. § 11 die Messeinrichtungen nach Aufforderung der Gemeinde nicht abliest bzw. sie 
nicht leicht zugänglich hält; 

 

10. § 26b Abs. 1 das Standrohr an Dritte weiter verleiht. 
 

11. § 26b Abs. 4 das Standrohr nicht nach den derzeit gültigen 
Verkehrssicherungsmaßnahmen absichert. 

 

12. § 33 den Bediensteten oder Beauftragten der Gemeinde den Zutritt zu den 
Wasserverbrauchsanlagen und Anschlussleitungen verweigert. 

 
(2) 1Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von 5,00 € bis 10.000,00 € geahndet 

werden. 2Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der 
Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. 3Reicht das satzungsmäßige Höchstmaß 
hierzu nicht aus, kann es überschritten werden. 
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(3) 1Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der jeweils geltenden Fassung findet 

Anwendung; zuständige Verwaltungsbehörde ist der Gemeindevorstand. 
 
 
§ 35 In-Kraft-Treten 
 
1Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die 
Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Ranstadt vom 16.12.2021 außer Kraft. 
 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem hierzu ergangenen Beschluss der 
Gemeindevertretung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden 
Verfahrensvorschriften eingehalten wurden. 
 
 
Ranstadt, den 14.12.2023 
 
 

Siegel 
Cäcilia Reichert-Dietzel 
Bürgermeisterin 
 
 
72/2023 Entwässerungssatzung der Gemeinde Ranstadt 

 
Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I S. 142), zuletzt geändert durch 
Gesetze vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), der §§ 37 bis 40 des Hessischen 
Wassergesetzes (HWG) in der Fassung vom 14.12.2010 (GVBl I S. 548), zuletzt geändert 
durch Gesetze vom 09.12.2022 (GVBl S. 764), der §§ 1 bis 5 a), 6 a), 9 bis 12 des 
Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung vom 24.03.2013 
(GVBl I S. 134), zuletzt geändert durch Gesetze vom 28.05.2018 (GVBl S. 247), der §§ 1 
und 9 des Gesetzes über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer 
(Abwasserabgabengesetz - AbwAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.01.2005 
(BGBl. I S. 114), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.08.2018 (BGBl. I S. 1327) und der 
§§ 1 und 2 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz (HAbwAG 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 09.06.2016 (GVBl S. 70), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 25.05.2023 (GVBl. S. 357), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Ranstadt in ihrer Sitzung am 13.12.2023 folgende Entwässerungssatzung der Gemeinde 
Ranstadt beschlossen: 
 
 

I. Allgemeines 
 
 
§ 1 Öffentliche Einrichtung 
 
1Die Gemeinde betreibt in Erfüllung ihrer Pflicht zur Abwasserbeseitigung eine öffentliche 
Einrichtung. 2Sie bestimmt Art und Umfang der Einrichtung sowie den Zeitpunkt ihrer 
Schaffung, Erneuerung und Erweiterung. 
 
 
§ 2 Begriffsbestimmungen 
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1Die in dieser Satzung verwendeten Begriffe haben folgende Bedeutung: 
 
Grundstück Das Grundstück im Sinne des Grundbuchrechts. 
 
Abwasser Das durch Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte 

Wasser (Schmutzwasser), das von Niederschlägen aus 
dem Bereich bebauter oder künstlich befestigter Flächen 
abfließende und gesammelte Wasser 
(Niederschlagswasser) sowie das sonstige zusammen mit 
Schmutzwasser oder Niederschlagswasser in 
Abwasseranlagen abfließende Wasser. Als Abwasser gilt 
auch das aus Anlagen zum Behandeln, Lagern und 
Ablagern von Abfällen austretende und gesammelte 
Wasser sowie der in Kleinkläranlagen anfallende Schlamm, 
soweit er aus häuslichem Abwasser stammt. 

 
Brauchwasser Das aus anderen Anlagen (z. B. Brunnen, Zisternen oder 

ähnlichen Vorrichtungen zum Sammeln von 
Niederschlagswasser) und Gewässern entnommene 
Wasser, welches unmittelbar (z. B. über die 
Grundstücksentwässerungseinrichtungen) oder mittelbar in 
die Abwasseranlage eingeleitet wird bzw. dieser zufließt. 

 
Abwasseranlagen Sammelleitungen und Behandlungsanlagen. 

Zu den Abwasseranlagen gehören auch Einrichtungen 
Dritter, deren sich die Gemeinde zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben bedient oder zu deren Schaffung, Erweiterung, 
Erneuerung oder Unterhaltung sie beiträgt. 
 

Sammelleitungen Leitungen zur Sammlung des über die Anschlussleitungen 
von den angeschlossenen Grundstücken kommenden 
Abwassers bis zur Behandlungsanlage oder bis zur 
Einleitung in ein Gewässer oder eine fremde 
Abwasseranlage einschließlich der im Zuge dieser 
Leitungen errichteten abwassertechnischen Bauwerke 
(Netz). 

 
Behandlungsanlagen Einrichtungen zur Reinigung und Behandlung des 

Abwassers; zu diesen Einrichtungen gehören auch die 
letzte(n) Verbindungsleitung(en) vom Netz sowie die 
Ablaufleitung(en) zum Gewässer. 

 
Anschlussleitungen Leitungen von der Sammelleitung bis zur Grenze der zu 

entsorgenden Grundstücke. 
 
Grundstücksentwässerungs- Alle Einrichtungen auf den Grundstücken, die der Samm 
anlagen lung, Vorreinigung und Ableitung des Abwassers dienen. 
 
Zuleitungskanäle Die im Erdreich oder in der Grundplatte unzugänglich 

verlegten Leitungen der 
Grundstücksentwässerungsanlagen, die das Abwasser 
den Anschlussleitungen zuführen und die 
Anschlussleitungen. 
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Grundstücksklär- Kleinkläranlagen oder Sammelgruben (Behälter). 
einrichtungen 
 
Anschlussnehmer Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Nießbraucher 
(-inhaber) und sonstige zur Nutzung des Grundstücks dinglich 

Berechtigte. 
 
Abwassereinleiter Anschlussnehmer (-inhaber) und alle zur Ableitung des auf 

dem Grundstück anfallenden Abwassers Berechtigte und 
Verpflichtete (insbesondere auch Pächter, Mieter, 
Untermieter usw.) sowie alle, die der Abwasseranlage 
tatsächlich Abwasser zuführen. 

II. Anschluss und Benutzung 
 
 
§ 3 Grundstücksanschluss 
 
(5) 1Jedes Grundstück - das grundsätzlich nur einen Anschluss erhält - ist gesondert und 

unmittelbar an die Anschlussleitung anzuschließen; Gleiches gilt, wenn die Gemeinde 
für jedes dem Aufenthalt von Menschen dienende Gebäude auf einem Grundstück eine 
gesonderte Anschlussleitung verlegt hat. 

 
(2) 1Die Gemeinde kann in Ausnahmefällen zulassen oder verlangen, dass mehrere 

Grundstücke über eine gemeinsame Anschlussleitung an die Abwasseranlage 
angeschlossen werden, wenn die nicht im öffentlichen Bereich liegenden Teile der 
gemeinsamen Anschlussleitung durch Grunddienstbarkeit und Baulasteintragung 
gesichert sind. 

 
(3) 1Wird ein Grundstück nach seinem Anschluss in mehrere selbständige Grundstücke 

geteilt, so gelten die vorstehenden Regelungen für jedes neue Grundstück 
entsprechend. 

 
(4) 1Die Anschlussleitung wird ausschließlich von der Gemeinde hergestellt, erneuert, 

verändert, unterhalten oder beseitigt. 
 
 
§ 4 Anschluss- und Benutzungszwang 
 
(1) 1Jeder Eigentümer eines Grundstücks, auf dem Abwasser anfällt, hat die Pflicht, dieses 

Grundstück an die Abwasseranlage anzuschließen, wenn es durch eine betriebsfertige 
Sammelleitung erschlossen und eine Anschlussleitung an das Grundstück herangeführt 
ist. 2Hat die Gemeinde mehrere Anschlussleitungen zu einem Grundstück verlegt, ist 
das Grundstück entsprechend den Vorgaben der Gemeinde anzuschließen. 3Die 
Anordnung des Anschlusses kann durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen. 

 
(2) 1Jeder Abwassereinleiter muss Abwasser, das der Beseitigungspflicht nach § 37 Abs. 1 

HWG und der Überlassungspflicht nach § 37 Abs. 3 HWG unterliegt, der 
Abwasseranlage zuführen. 

 
(3) 1Vom Anschluss- und Benutzungszwang kann abgesehen werden, wenn einer der 

Ausnahmefälle nach § 37 Abs. 1 Satz 2 oder nach § 37 Abs. 5 Satz 1 HWG vorliegt. 
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(4) 1Sowohl der Anschluss eines Grundstücks als auch die Zuführung von Abwasser dürfen 
nur nach Genehmigung durch die Gemeinde erfolgen. 2Diese kann im Einzelfall aus 
technischen oder wasserwirtschaftlichen Gründen eingeschränkt oder modifiziert 
werden. 3Die Erteilung der Genehmigung für die Zuführung von Abwasser setzt voraus, 
dass der Grundstückseigentümer einen Nachweis darüber vorlegt, dass die 
Zuleitungskanäle auf seinem Grundstück den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik entsprechen. § 5 Abs. 2 Satz 4 und Abs. 3 gelten entsprechend. 

 
 
§ 5 Grundstücksentwässerungsanlagen 
 
(5) 1Grundstücksentwässerungsanlagen müssen nach den jeweils geltenden bau- und 

wasserrechtlichen Vorschriften sowie den Bestimmungen des Deutschen 
Normenausschusses geplant, hergestellt, unterhalten und betrieben werden. 2Bau- und 
Installationsarbeiten dürfen allein durch fachkundige Unternehmer ausgeführt werden. 

 
(6) 1Die Zuleitungskanäle im Bereich der Grundstücksentwässerungsanlagen unterliegen 

ebenso wie die Anschlussleitungen und die öffentlichen Sammelleitungen der 
Überwachung durch die Gemeinde gemäß § 37 Abs. 2 Satz 1 HWG. 2Diese 
Überwachungsaufgabe erfüllt die Gemeinde dadurch, dass sie zeitlich parallel zur 
Überwachung der Sammelleitungen und Anschlussleitungen eine Kamerabefahrung 
der Zuleitungskanäle im Bereich der Grundstücksentwässerungsanlagen durchführt. 
3Können bei einem Grundstück die Zuleitungskanäle nicht in einem Durchgang mit der 
Kamera durchfahren werden, weil entweder Beschädigungen des Kanals festgestellt 
werden oder aber sonstige technische Hindernisse eine weitere Befahrung verhindern, 
ist es Aufgabe der Grundstückseigentümer, die Zuleitungskanäle auf ihrem Grundstück 
in einen ordnungsgemäßen, den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
entsprechenden Zustand zu versetzen und dieses der Gemeinde innerhalb einer von 
dieser zu setzenden Frist nachzuweisen. 4Aus dem Nachweis muss die Art, die 
Dimension, die Lage und der Zustand der Zuleitungskanäle hervorgehen. 

 
(7) 1Betriebe oder Stellen, die mit der Zustandserfassung von Abwasserkanälen und                     

-leitungen beauftragt werden, müssen vor Auftragsvergabe und während der 
Werkleistung die erforderliche Fachkunde Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit 
nachweisen. 2Der Nachweis gilt als erbracht, wenn der Betrieb oder die Stelle die 
Anforderungen der vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. 
(RAL) herausgegebenen Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 oder gleichwertige 
Anforderungen erfüllt. 3Die Anforderungen sind erfüllt, wenn der Betrieb oder die Stelle 
im Besitz des RAL-Gütezeichens für den jeweiligen Ausführungsbereich oder die 
jeweilige Beurteilungsgruppe ist. 4Die Anforderungen sind ebenfalls erfüllt, wenn der 
Betrieb oder die Stelle die Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit unter 
Beachtung der Anforderungen der Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 
nachweist. 

 
(8) 1Gegen den Rückstau des Abwassers aus der Abwasseranlage hat sich jeder 

Grundstückseigentümer selbst zu schützen. 
 
 
§ 6 Grundstückskläreinrichtungen 
 
(7) 1Grundstückskläreinrichtungen müssen vom Grundstückseigentümer auf eigene Kosten 

angelegt und betrieben werden, wenn in die Abwasseranlage nur vorgeklärtes 
Abwasser eingeleitet werden darf oder wenn ein Grundstück, auf dem Abwasser anfällt, 
nicht an die Abwasseranlage angeschlossen ist. 
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(8) 1Das Einleiten von Niederschlagswasser in Grundstückskläreinrichtungen ist 

unzulässig. 
 
(9) 1Die Entnahme des Schlamms aus Kleinkläranlagen, soweit er aus häuslichem 

Abwasser stammt, sowie des Abwassers aus Sammelgruben besorgt die Gemeinde. 
(10) 1Grundstückskläreinrichtungen sind stillzulegen, sobald die Abwasseranlage die 

Behandlung des Abwassers sicherstellt. 
 
 
§ 7 Allgemeine Einleitungsbedingungen 
 
(3) 1In die Abwasseranlage darf kein Abwasser eingeleitet werden, welches 

 

- den Bauzustand und die Funktionsfähigkeit der Abwasseranlage stört, 
 

- das Personal bei der Wartung und Unterhaltung der Anlagen gefährdet, 
 

- die Abwasserbehandlung und die Klärschlammverwertung beeinträchtigt, 
 

- den Gewässerzustand nachhaltig beeinflusst, 
 

- sich sonst umweltschädigend auswirkt. 
 

2Es darf nur frisches oder in zulässiger Weise vorbehandeltes Abwasser eingeleitet 
werden. 

 
(4) 1Abfälle und Stoffe, welche die Kanalisation verstopfen, giftige, übelriechende oder 

explosive Dämpfe und Gase bilden sowie Bau- und Werkstoffe in stärkerem Maße 
angreifen, dürfen nicht in die Abwasseranlage eingebracht werden. 2Hierzu gehören 
insbesondere: 
 

- Schutt; Asche; Glas; Sand; Müll; Treber; Hefe; Borsten; Lederreste; Fasern; 
Kunststoffe; Textilien und Ähnliches; 
 

- Kunstharz; Lacke; Latices; Bitumen und Teer sowie deren Emulsionen; flüssige 
Abfälle, die erhärten; Zement; Mörtel; Kalkhydrat; 
 

- Sturz- oder Stichblut; Jauche; Gülle; Mist; Silagesickersaft; Schlempe; Trub; 
Trester; Krautwasser; 
 

- Benzin; Heizöl; Schmieröl; tierische und pflanzliche Öle und Fette; 
 

- Säuren und Laugen; chlorierte Kohlenwasserstoffe; Phosgen; Schwefelwasserstoff; 
Blausäure und Stickstoffwasserstoffsäure sowie deren Salze; Karbide, welche 
Acetylen bilden; ausgesprochen toxische Stoffe; der Inhalt von Chemietoiletten. 

 

2Das Einleiten von Kondensaten ist ausnahmsweise genehmigungsfähig, wenn der 
Anschlussnehmer nachweist, dass das einzuleitende Kondensat den ph-
Grenzwertbereich von 6,5 bis 10 einhält. 3Bei Feuerungsanlagen mit Leistungen 
˃ 200 kW muss stets eine Neutralisation erfolgen. 

 
(3) 1Der Anschluss von Abfallzerkleinerungsanlagen, Nassentsorgungsanlagen, 

Dampfleitungen und Dampfkesseln und das Einleiten von Kühlwasser sind nicht 
gestattet. 

 
(4) 1Auf Grundstücken, in deren Abwasser unzulässige Stoffe (z. B. Benzin, Öle, Fette, 

Stärke) enthalten sind, müssen vom Anschlussnehmer Anlagen zum Zurückhalten 
dieser Stoffe eingebaut und ordnungsgemäß betrieben werden. 2Das Einleiten dieses 
Abwassers ist nur dann zulässig, wenn die erforderlichen Anlagen eingebaut sind und 
ihr ordnungsgemäßer Betrieb sichergestellt ist. 
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(5) 1Die Bestimmungen dieser Satzung gelten entsprechend, wenn Abwassereinleitungen 

nicht von angeschlossenen Grundstücken auf Dauer, sondern kurzzeitig aus mobilen 
Abwasseranfallstellen erfolgen. 

 
(6) 1Das Einleiten von Grundwasser ist grundsätzlich unzulässig. 2Soweit Hausdränagen 

vor In-Kraft-Treten dieser Satzung zulässigerweise an die Abwasseranlage 
angeschlossen worden sind, genießen diese Anschlüsse Bestandsschutz bis zu dem 
Zeitpunkt, in dem eine anderweitige Entsorgung des Grundwassers billigerweise 
verlangt werden kann. 

 
 
§ 8 Besondere Einleitungsbedingungen für nicht häusliches Abwasser 
 
(2) 1Für das Einleiten von Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben oder 

vergleichbaren Einrichtungen (z. B. Krankenhäusern) gelten - soweit nicht durch 
wasserrechtliche Vorschriften die Einleitungsbefugnis weitergehend eingeschränkt ist - 
folgende Einleitungsgrenzwerte in der nicht abgesetzten qualifizierten Stichprobe: 
 

  Grenzwert 
   
1. Physikalische Parameter  
1.1 Temperatur  35 °C 
1.2 pH-Wert 6,5 - 10 
   
2. Organische Stoffe und Lösungsmittel  
2.1 Organische Lösungsmittel (BTEX), 

bestimmt als Summe von Benzol und dessen Derivaten 
(Benzol, Ethylbenzol, Toluol, isomere Xylole) mittels 
Gaschromatografie 

10 mg/l 

2.2 Halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW), 
berechnet als organisch gebundenes Chlor (die 
Einzelergebnisse werden in Chlorid umgerechnet und dann 
addiert) mittels Gaschromatografie 

1 mg/l 

2.3 Adsorbierbare organische Halogenverbindungen, 
angegeben als Chlorid (AOX) 

1 mg/l 

2.4 Phenolindex 20 mg/l 
2.5 Kohlenwasserstoffe H 53 

(Mineralöl und Mineralölprodukte) 
20 mg/l 

2.6 Extrahierbare schwerflüchtige lipophile Stoffe  
(z. B. organische Fette) 

250 mg/l 

3. Anorganische Stoffe (gelöst)  
3.1 Ammonium, 

berechnet als Stickstoff 
100 mg N/l 

3.2 Nitrit, 
berechnet als Stickstoff 

5 mg N/l 

3.3 Cyanid, 
leicht freisetzbar 

0,2 mg/l 

3.4 Sulfat 400 mg/l 
4. Anorganische Stoffe (gesamt)  
4.1 Arsen 0,1 mg/l 
4.2 Blei 0,5 mg/l 
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4.3 Cadmium 0,1 mg/l 
4.4 Chrom 0,5 mg/l 
4.5 Chrom-VI 0,1 mg/l 
4.6 Kupfer 0,5 mg/l 
4.7 Nickel 0,5 mg/l 
4.8 Quecksilber 0,05 mg/l 
4.9 Silber 0,1 mg/l 
4.10 Zink 2 mg/l 
4.11 Zinn 2 mg/l 

 
2Die Temperatur wird in Grad Celsius nach der DIN 38404-4 gemessen, der pH-Wert 
nach der DIN EN ISO 10523. 3Die DIN 38404-4 und die DIN EN ISO 10523 sind bei der 
Gemeinde Ranstadt archivmäßig gesichert niedergelegt. 
 
4Im Übrigen richten sich die zur Ermittlung der physikalischen und chemischen 
Beschaffenheit des Abwassers notwendigen Untersuchungen nach den einschlägigen 
Verfahren der Abwasserverordnung in der jeweils geltenden Fassung. 5Die zusätzlichen 
analytischen Festlegungen, Hinweise und Erläuterungen der Anlage „Analysen- und 
Messverfahren“ der Abwasserverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. 
Juni 2004 (BGBl. I S. 1108, 2625), die zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes vom 31. 
Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung sind 
zu beachten. 6Im Übrigen sind die notwendigen Untersuchungen nach den Deutschen 
Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung in der jeweils 
geltenden Fassung oder den entsprechenden DIN-Normen des 
Fachnormenausschusses Wasserwesen im Deutschen Institut für Normung e. V., 
Berlin, auszuführen. 

 
(4) 1Werden von der obersten Wasserbehörde Anforderungsregelungen zur Behandlung 

und/oder Zurückhaltung bestimmter Abwasserinhaltsstoffe amtlich eingeführt, sind 
diese zu beachten. 2Die davon betroffenen Einleitungsgrenzwerte gelten als 
eingehalten, wenn der Anschlussnehmer zweifelsfrei nachweist, dass die gestellten 
Anforderungen vollständig erfüllt werden. 

 
(5) 1Im Bedarfsfall können 
 

a) für nicht im ersten Absatz genannte Stoffe Grenzwerte festgesetzt werden, 
 

b) höhere Grenzwerte unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs zugelassen 
werden, wenn die schädlichen Stoffe und Eigenschaften des Abwassers innerhalb 
dieser Grenzen für die Abwasseranlage, die darin beschäftigten Personen und die 
Abwasserbehandlungsanlage vertretbar sind, 
 

c) geringere Grenzwerte oder Frachtbegrenzungen festgesetzt werden, um 
insbesondere eine 
 

- Gefährdung der Abwasseranlage oder des darin beschäftigten Personals, 
 

- Beeinträchtigung der Benutzbarkeit der Anlagen, 
 

- Erschwerung der Abwasserbehandlung oder Klärschlammverwertung 
 

zu vermeiden. 
 

(4) 1Das zielgerichtete Verdünnen des Abwassers zum Erreichen der 
Einleitungsgrenzwerte ist unzulässig. 
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(5) 1Für das Einleiten von Abwasser, das radioaktive Stoffe enthalten kann, gelten die 
Grundsätze und Vorschriften der Strahlenschutzverordnung in der jeweils geltenden 
Fassung. 

 
(6) 1Fallen auf einem Grundstück betriebsbedingt erhöhte Abwassermengen stoßweise an 

und führt dies zu vermeidbaren Belastungen bei der Abwasserbehandlung, kann die 
Gemeinde die Pufferung des Abwassers auf dem angeschlossenen Grundstück und 
sein gleichmäßiges Einleiten in die Abwasseranlage verlangen. 

 
(7) 1Die Gemeinde kann dem Anschlussnehmer das Führen eines Betriebstagebuchs 

aufgeben, in dem alle die Abwassersituation auf dem angeschlossenen Grundstück 
betreffenden Daten festzuhalten sind. 

 
(8) 1Abwasser, dass nach den vorstehenden Bedingungen nicht eingeleitet werden darf, ist 

aufzufangen und in gesetzlich zugelassener Art und Weise zu entsorgen. 
 
 
§ 9 Überwachen der Einleitungen 
 
(5) 1Die Gemeinde überwacht die Einleitungen nicht häuslichen Abwassers entsprechend 

den Bestimmungen der aufgrund des § 40 Abs. 2 Nr. 3 HWG erlassenen 
Rechtsverordnung in der jeweils geltenden Fassung. 2Das Überwachen erfolgt auf 
Kosten des jeweiligen Abwassereinleiters. 3Mit dem Überwachen kann die Gemeinde 
eine staatlich anerkannte Untersuchungsstelle betrauen. 

 
(6) 1Das Überwachen der Einleitungen nicht häuslichen Abwassers durch die Gemeinde 

erfolgt unabhängig von einer im Einzelfall von der Wasserbehörde verlangten 
Eigenüberwachung bestimmter Einleiter. 

 
(7) 1Das Überwachen orientiert sich an den in § 8 Abs. 1 festgelegten 

Einleitungsgrenzwerten, an den in Einleitungserlaubnissen gemäß § 58 WHG 
festgesetzten Werten und an den Vorgaben wasserrechtlicher Genehmigungen gemäß 
§ 60 WHG. 2Im Regelfall wird die Überwachung mindestens einmal jährlich 
durchgeführt. 

 
(8) 1Das Messprogramm des Abs. 3 kann von der Gemeinde jederzeit erweitert werden, 

wenn sich aus dem Ergebnis des bisherigen Überwachens Veranlassung hierzu ergibt. 
2Festgestellte Überschreitungen einzuhaltender Grenzwerte können eine Intensivierung 
der Überwachung zur Folge haben. 

 
(9) 1Der Abwassereinleiter kann von der Gemeinde zusätzliche Untersuchungen des 

Abwassers verlangen, nicht jedoch deren Zeitpunkt bestimmen. 2Hierbei hat er das 
Recht, diese auf einzelne Grenzwerte oder den chemischen Sauerstoffbedarf zu 
beschränken. 

 
(10) 1Die Aufwendungen der Gemeinde für das Überwachen sind vom Abwassereinleiter in 

der tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten. 2Dieser Anspruch entsteht mit der 
Vorlage des Überwachungsergebnisses und ist einen Monat nach Bekanntgabe des 
Bescheids fällig. 3Die Durchführung zusätzlicher Untersuchungen sowie die 
Bestimmung des chemischen Sauerstoffbedarfs kann die Gemeinde von der 
Vorauszahlung der dafür zu leistenden Kosten abhängig machen. 

 
(11) 1Die Gemeinde kann in begründeten Fällen verlangen, dass der Abwassereinleiter an 

einer von der Gemeinde zu bestimmenden Stelle ein automatisches Gerät zur 
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Probeentnahme auf seine Kosten einzurichten und dauernd - auch in Zeiten der 
Betriebsruhe - zu betreiben hat. 2Die Gemeinde kann die technischen Anforderungen 
festlegen, die das Gerät zur automatischen Probeentnahme zu erfüllen hat. 
 
3Die Gemeinde kann die Einrichtung und den dauernden Betrieb von 
selbstaufzeichnenden Messgeräten (z. B. für die Messung von pH-Wert, Temperatur, 
CSB, Abwassermenge etc.) auf Kosten des Abwassereinleiters verlangen. 

 
4Die Gemeinde kann ferner bestimmen, dass der Zugang zu dem automatischen 
Probenahmegerät oder den selbstaufzeichnenden Messgeräten Bediensteten oder 
Beauftragten der Gemeinde jederzeit - auch in Zeiten der Betriebsruhe - zu ermöglichen 
ist. 

 
 

III. Abgaben und Kostenerstattung 
 
 
§ 10 Abwasserbeitrag 
 
(3) 1Die Gemeinde erhebt zur Deckung des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung, 

Erweiterung und Erneuerung der Abwasseranlagen Beiträge, die nach der 
Veranlagungsfläche bemessen werden. 2Die Veranlagungsfläche ergibt sich durch 
Vervielfachen der Grundstücksfläche (§ 11) mit dem Nutzungsfaktor (§§ 12 bis 15). 

 
(4) 1Der Beitrag beträgt 

 

a) für das Verschaffen einer erstmaligen Anschlussmöglichkeit (Schaffensbeitrag) an 
die Abwasseranlage 5,00 € pro m² Veranlagungsfläche, 

 

b) Beitragssätze für Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen -Ergänzungsbeitrag- 
werden gesondert kalkuliert und festgesetzt, sobald entsprechende beitragsfähige 
Maßnahmen zur Verwirklichung anstehen. 

 
(3) 1Besteht nur die Möglichkeit, Niederschlagswasser abzunehmen, wird ein Drittel, bei 

alleiniger Abnahmemöglichkeit des Schmutzwassers werden zwei Drittel der nach den 
nachfolgenden Vorschriften (§§ 11 bis 15) ermittelten Veranlagungsflächen zugrunde 
gelegt. 

 
 
§ 11 Grundstücksfläche 
 
(3) 1Als Grundstücksfläche im Sinne von § 10 Abs. 1 gilt bei Grundstücken im Bereich eines 

Bebauungsplans grundsätzlich die Fläche des Grundbuchgrundstücks; für außerhalb 
des Bebauungsplanbereichs liegende Grundstücksteile gelten die nachfolgenden 
Vorschriften in Abs. 2 und 3 entsprechend. 

 
d) 1Wenn ein Bebauungsplan nicht besteht, gilt 

 

a) bei Grundstücken im Innenbereich grundsätzlich die Fläche des 
Grundbuchgrundstücks, 

 

b) bei Grundstücken im Innenbereich, die in den Außenbereich hineinragen, 
regelmäßig die Fläche zwischen der Erschließungsanlage im Innenbereich und 
einer Linie, die im gleichmäßigen Abstand von 25 m dazu verläuft. 
 

2Überschreitet die bauliche oder gewerbliche Nutzung des Grundstücks die in Satz 1 
bestimmte Tiefe, ist zusätzlich die übergreifende Fläche zwischen der 
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Erschließungsanlage und einer Linie, die im gleichmäßigen Abstand verläuft, die der 
übergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht, dem Innenbereich 
zuzurechnen. 3Dies gilt auch dann, wenn die Bebauung, gewerbliche oder sonstige 
Nutzung erst bei oder hinter der Begrenzung von 25 m beginnt. 

 
(4) 1Bei Grundstücken im Außenbereich gilt die bebaute oder gewerblich genutzte/aufgrund 

einer Baugenehmigung bebaubare oder gewerblich nutzbare Fläche einschließlich 
einer Umgriffsfläche in einer Tiefe von 10 m - vom jeweils äußeren Rand der baulichen 
oder gewerblichen Nutzung/Nutzbarkeit gemessen. 2Gänzlich unbebaute oder 
gewerblich nicht genutzte Grundstücke, die tatsächlich an die öffentliche Einrichtung 
angeschlossen sind, werden mit der angeschlossenen, bevorteilten Grundstücksfläche 
berücksichtigt. 

 
 
§ 12 Nutzungsfaktor in beplanten Gebieten 
 
(5) 1Der Nutzungsfaktor in beplanten Gebieten bestimmt sich nach der Zahl der im 

Bebauungsplan festgesetzten Vollgeschosse. 2Hat ein neuer Bebauungsplan den 
Verfahrensstand des § 33 Abs. 1 Nr. 1 BauGB erreicht, ist dieser maßgebend. 3Werden 
die Festsetzungen des Bebauungsplans überschritten, ist die genehmigte oder 
vorhandene Zahl der Vollgeschosse, Gebäudehöhe (Traufhöhe) oder Baumassenzahl 
zugrunde zu legen. 
 
4Der Nutzungsfaktor beträgt: 
 

a) bei eingeschossiger Bebaubarkeit      1,00, 
 

b) bei zweigeschossiger Bebaubarkeit      1,25, 
 

c) bei dreigeschossiger Bebaubarkeit      1,50, 
 

d) bei viergeschossiger Bebaubarkeit      1,75. 
 

5Bei jedem weiteren Vollgeschoss erhöht sich der Nutzungsfaktor um  0,25. 
 
(6) 1Ist nur die zulässige Gebäudehöhe (Traufhöhe) festgesetzt, gilt als Zahl der 

Vollgeschosse die höchst zulässige Höhe geteilt durch 2,2, wobei Bruchzahlen 
kaufmännisch auf- oder abgerundet werden. 2In Gewerbe-, Industrie- und 
Sondergebieten i. S. v. § 11 BauNVO erfolgt die Teilung in Abweichung zu Satz 1 durch 
3,5. 

 
(7) 1Ist weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Gebäudehöhe (Traufhöhe), sondern nur 

eine Baumassenzahl festgesetzt, ist sie durch 3,5 zu teilen, wobei Bruchzahlen 
kaufmännisch auf volle Zahlen auf- oder abgerundet werden. 2Das Ergebnis gilt als Zahl 
der Vollgeschosse. 

 
(8) 1Bei Grundstücken, für die der Bebauungsplan 

 

f) Gemeinbedarfsflächen ohne Festsetzung der Anzahl der Vollgeschosse oder 
anderer Werte, anhand derer die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 2 und 3 
festgestellt werden könnte, vorsieht, gilt 1,25, 

 

g) nur gewerbliche Nutzung ohne Bebauung festsetzt oder bei denen die zulässige 
Bebauung im Verhältnis zu dieser Nutzung untergeordnete Bedeutung hat, gilt 1,0, 

 

h) nur Friedhöfe, Freibäder, Sportplätze sowie sonstige Anlagen, die nach ihrer 
Zweckbestimmung im Wesentlichen nur in einer Ebene genutzt werden können, 
gestattet, gilt für die bebaubaren Teile dieser Grundstücke 1,0, für die Restfläche 
0,1, 
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i) nur Garagen oder Stellplätze zulässt, gilt 0,5, 
 

j) landwirtschaftliche Nutzung festsetzt, gilt 0,1, 
 

h) Dauerkleingärten festsetzt, gilt 0,5, 
 

i) Kirchengebäude oder ähnliche Gebäude mit religiöser Zweckbestimmung festsetzt, 
gilt 1,25 

 

als Nutzungsfaktor. 
 
(6) 1Sind für ein Grundstück unterschiedliche Vollgeschosszahlen, Gebäudehöhen 

(Traufhöhen) oder Baumassenzahlen festgesetzt, ist der Nutzungsfaktor nach dem 
höchsten festgesetzten Wert für die gesamte Grundstücksfläche im beplanten Gebiet 
zu ermitteln. 

 
(7) 1Enthält der Bebauungsplan keine Festsetzungen über die Anzahl der Vollgeschosse 

oder der Gebäudehöhe (Traufhöhe) oder der Baumassenzahlen, anhand derer sich der 
Nutzungsfaktor ermitteln lässt, gelten die Vorschriften für den unbeplanten Innenbereich 
nach § 14 entsprechend. 

 
 
§ 13 Nutzungsfaktor bei Bestehen einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB 
 
1Enthält eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB Festsetzungen nach § 9 Abs. 1, 3 und 4 
BauGB, gelten die Regelungen des § 12 für die Ermittlung des Nutzungsfaktors 
entsprechend; ansonsten sind die Vorschriften des § 14 anzuwenden. 
 
 
§ 14 Nutzungsfaktor im unbeplanten Innenbereich 
 
(5) 1Im unbeplanten Innenbereich wird zur Bestimmung des Nutzungsfaktors auf die 

Höchstzahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse abgestellt. 
 

2Sind Grundstücke unbebaut, wird auf die Höchstzahl der in ihrer unmittelbaren 
Umgebung vorhandenen Vollgeschosse abgestellt. 

 
(4) 1Ist im Bauwerk kein Vollgeschoss vorhanden, gilt als Zahl der Vollgeschosse die 

tatsächliche Gebäudehöhe (Traufhöhe), geteilt durch 3,5, für insgesamt gewerblich oder 
industriell genutzte Grundstücke; durch 2,2 für alle in anderer Weise baulich genutzte 
Grundstücke. 2Bruchzahlen werden hierbei kaufmännisch auf volle Zahlen auf- oder 
abgerundet. 

 
(5) 1Die in § 12 Abs. 1 festgesetzten Nutzungsfaktoren je Vollgeschoss gelten 

entsprechend. 
 
(5) 1Bei Grundstücken, die 

 

a) als Gemeinbedarfsflächen unbebaut oder im Verhältnis zu ihrer Größe 
untergeordnet bebaut sind (z. B. Festplatz u. Ä.), gilt 0,5, 
 

b) nur gewerblich ohne Bebauung oder mit einer im Verhältnis zur gewerblichen 
Nutzung untergeordneten Bebauung genutzt werden dürfen, gilt 1,0, 

 

c) nur Friedhöfe, Freibäder, Sportplätze sowie sonstige Anlagen, die nach ihrer 
Zweckbestimmung im Wesentlichen nur in einer Ebene genutzt werden können, 
gilt für die bebauten Teile dieser Grundstücke 1,0, für die Restfläche 0,1, 
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d) wegen ihrer Größe nur mit Garagen bebaut, als Stellplatz oder in ähnlicher Weise 
genutzt werden können, gilt 0,5, 

 

e) mit Kirchengebäuden oder ähnlichen Gebäuden mit religiöser Zweckbestimmung 
bebaut sind, gilt 1,25 

 

als Nutzungsfaktor. 
 
 
§ 15 Nutzungsfaktor in Sonderfällen 
 
(3) 1Bei gänzlich unbebauten - aber dennoch angeschlossenen - 

Außenbereichsgrundstücken gilt als Nutzungsfaktor 0,5 (bezogen auf die gemäß § 11 
Abs. 3 ermittelte Grundstücksfläche). 
 

(4) 1Bei bebauten Außenbereichsgrundstücken bestimmt sich der Nutzungsfaktor 
(bezogen auf die gemäß § 11 Abs. 3 ermittelte bebaute Fläche) nach den Regelungen 
des § 14 Abs. 1 bis 3. 

 
(4) 1Geht ein Grundstück vom Innenbereich in den Außenbereich über, so gelten die 

Nutzungsfaktoren der §§ 12 bis 14 für das Teilgrundstück im Innenbereich jeweils 
entsprechend. 

 
 
§ 16 Gegenstand der Beitragspflicht 
 
1Der Beitragspflicht unterliegen die an die Abwasseranlage angeschlossenen Grundstücke; 
die anschließbaren, wenn sie bebaut sind bzw. gewerblich genutzt werden oder baulich, 
gewerblich oder in abwasserbeitragsrechtlich relevanter Weise genutzt werden dürfen. 
 
 
§ 17 Entstehen der Beitragspflicht 
 
(1) 1Wird ein Beitrag für das Verschaffen der erstmaligen Anschlussmöglichkeit erhoben, 

so entsteht die Beitragspflicht, sobald das Grundstück an die Einrichtung angeschlossen 
werden kann.  

 
(2) 1Im Übrigen entsteht die Beitragspflicht mit der Fertigstellung der beitragsfähigen 

Erneuerungs-/Erweiterungsmaßnahme. 2Im Fall einer Teilmaßnahme entsteht die 
Beitragspflicht mit der Fertigstellung des Teils.  

 
 
§ 18 Ablösung des Abwasserbeitrags 
 
1Vor Entstehen der Beitragspflicht kann der Beitrag abgelöst werden. 2Der Ablösungsbetrag 
bestimmt sich nach der Höhe des voraussichtlichen Beitrags. 3Ein Rechtsanspruch auf 
Ablösung besteht nicht. 
 
 
§ 19 Beitragspflichtige, öffentliche Last 
 
(1) 1Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheids 

Eigentümer des Grundstücks ist. 2Wenn das Grundstück mit einem Erbbaurecht 
belastet ist, ist anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. 
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(2) 1Bei Wohnungs- oder Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer 
entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

 
(3) 1Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
(4) 1Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück bzw. - bei Bestehen eines 

solchen - auf dem Erbbaurecht bzw. bei Bestehen eines Wohnungs- und Teileigentums 
auf diesem. 

 
 
§ 20 Vorausleistungen 
 
(1) 1Die Gemeinde kann, unabhängig vom Baufortschritt und von der Absehbarkeit der 

Fertigstellung, Vorausleistungen bis zur Höhe des voraussichtlichen Beitrags ab Beginn 
der Maßnahme verlangen. 

 
(6) 1Die Vorausleistung ist auf die endgültige Beitragsschuld anzurechnen, auch wenn die 

oder der Vorausleistende nicht endgültig beitragspflichtig ist. 2Dies gilt auch, wenn eine 
überschüssige Vorausleistung zu erstatten ist. 

 
 
§ 21 Fälligkeit 
 
1Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids fällig. 
 
 
§ 22 Grundstücksanschlusskosten 
 
(3) 1Der Aufwand für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Unterhaltung oder 

Beseitigung der Anschlussleitungen ist der Gemeinde in der tatsächlich entstandenen 
Höhe zu erstatten. 2Der Erstattungsanspruch entsteht mit der Fertigstellung der 
erstattungspflichtigen Maßnahme; er wird einen Monat nach Bekanntgabe des 
Bescheids fällig. 

 
(4) 1Erstattungspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Bescheids Eigentümer 

des Grundstücks ist. 2Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, ist anstelle 
des Eigentümers der Erbbauberechtigte erstattungspflichtig. 3Bei Wohnungs- und 
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil erstattungspflichtig. 4Mehrere Erstattungspflichtige haften als 
Gesamtschuldner. 

 
(5) 1Der Erstattungsanspruch ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück - bei Bestehen 

eines solchen - auf dem Erbbaurecht bzw. dem Wohnungs- und Teileigentum. 
 
(6) 1Die Durchführung der Maßnahme nach Abs. 1 kann von der Entrichtung einer 

angemessenen Vorausleistung abhängig gemacht werden. 
 
 
§ 23 Benutzungsgebühren 
 
(1) 1Die Gemeinde erhebt zur Deckung der Kosten im Sinne des § 10 Abs. 2 KAG Gebühren 

für das Einleiten (a, b) bzw. Abholen (c, d) und Behandeln von 
 

a) Niederschlagswasser, 
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b) Schmutzwasser, 
 

c) Schlamm aus Kleinkläranlagen, 
 

d) Abwasser aus Gruben. 
 
(2) 1Die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Gemeinde, die Abwasserabgabe, die 

von anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts auf die Gemeinde umgelegt wird 
sowie der Aufwand für die Eigenkontrolle und die Überwachung der Zuleitungskanäle 
entsprechend den Bestimmungen der aufgrund des § 46 Abs. 2 Nr. 3 HWG (in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 06.05.2005 [GVBl. I S. 305], zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 04.03.2010 [GVBl. I S 85]) erlassenen Abwassereigenkontrollverordnung 
(EKVO) vom 23.07.2010 (GVBl. I S. 257) werden über die Abwassergebühren für das 
Einleiten von Schmutzwasser abgewälzt. 

 
 
§ 24 Gebührenmaßstäbe und -sätze für Niederschlagswasser 
 
(6) 1Gebührenmaßstab für das Einleiten von Niederschlagswasser ist die bebaute und 

künstlich befestigte Grundstücksfläche, von der das Niederschlagswasser in die 
Abwasseranlage eingeleitet wird oder abfließt; pro Quadratmeter wird eine Gebühr von 
0,42 € jährlich erhoben. 
 

(7) Die bebaute und künstlich befestigte Grundstücksfläche wird unter Berücksichtigung 
des Grades der Wasserdurchlässigkeit für die einzelnen Versiegelungsarten nach 
folgenden Faktoren festgesetzt: 

 
1. Dachflächen 
1.1 Flachdächer, geneigte Dächer       1,0 
1.2 Kiesdächer         0,5 
1.3 Gründächer 

a) mit einer Aufbaudicke bis 10 cm      0,5 
b) mit einer Aufbaudicke ab 10 cm      0,3 

2. Befestigte Grundstücksflächen 
2.1 Beton-, Schwarzdecken (Asphalt, Teer o. Ä.), Pflaster mit  

Fugenverguss, sonstige wasserundurchlässige Flächen mit 
Fugendichtung         1,0 

2.2 Pflaster (z. B. auch Rasen- oder Splittfugenpflaster), Platten  
 - jeweils ohne Fugenverguss 

a) bis zu einer Fugenbreite von 15 mm     0,7 
b) mit einer größeren Fugenbreite als 15 mm    0,6 

2.3 wassergebundene Decken (aus Kies, Splitt, Schlacke o. Ä.)  0,5 
2.4 Porenpflaster oder ähnlich wasserdurchlässiges Pflaster   0,4 
2.5 Rasengittersteine        0,2 

 
(3) 1Bei der Ermittlung bebauter und künstlich befestigter Grundstücksflächen bleiben 

solche Flächen ganz oder teilweise außer Ansatz, von denen dort anfallendes 
Niederschlagswasser in Zisternen oder ähnlichen Vorrichtungen (Behältnissen) zum 
Auffangen von Niederschlagswasser mit einem Fassungsvermögen von mindestens 
1 m³ gesammelt wird, und zwar bei den vorstehend genannten Vorrichtungen 
 

a) ohne direkten oder mittelbaren Anschluss an die Abwasseranlage, die 
hierüber entwässerte Fläche in vollem Umfang, 
 

b) mit einem Anschluss an die Abwasseranlage bei Verwendung des 
Niederschlagswassers 
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- als Brauchwasser, werden pro m³ Zisternenvolumen 20 m² der 
befestigten Fläche abgezogen; wird zusätzlich Niederschlagswasser zur 
Gartenbewässerung benutzt, erhöht sich die so ermittelte Fläche um 
10 %, 
 

- zur alleinigen Gartenbewässerung, werden pro m³ Zisternenvolumen 
10 m² der befestigten Fläche abgezogen. 
 

(4) 1Ist die gebührenpflichtige Fläche, von der Niederschlagswasser in Zisternen oder 
ähnliche Vorrichtungen gesammelt wird, geringer als die aufgrund des 
Zisternenvolumens errechnete, außer Ansatz zu lassende Fläche, so bleibt nur 
diejenige Fläche unberücksichtigt, von der Niederschlagswasser in die zuvor genannten 
Vorrichtungen eingeleitet wird. 

(5) 1Ändert sich die gebührenpflichtige Fläche, so ist dies bei der Festsetzung der 
Gebühren ab dem Monat zu berücksichtigen, der der Mitteilung der Änderung folgt. 

 
 
§ 25 Mitwirkungspflichten der Grundstückseigentümer 
 
(1) 1Die Gemeinde kann von den Grundstückseigentümern eine Aufstellung der bebauten 

und künstlich befestigten Flächen verlangen, die an die Abwasseranlage 
angeschlossen sind bzw. von denen Niederschlagswasser der Abwasseranlage 
zufließt. 
 

(2) 1Bei Verwendung von Zisternen oder ähnlichen Vorrichtungen für das Sammeln von 
Niederschlagswasser sind die Grundstückseigentümer verpflichtet, genaue Angaben zu 
deren Anschluss und Volumen zu machen und anzugeben, welcher Verwendung das 
gesammelte Niederschlagswasser zugeführt wird. 2Die Verwendung von 
Niederschlagswasser als Brauchwasser muss der Gemeinde schriftlich angezeigt 
werden; die Brauchwassermenge muss durch einen von der Gemeinde bereitgestellten 
und durch die Gemeinde fest installierten und geeichten Messeinrichtung gemessen 
werden. 3Als Messeinrichtungen können auch Funkmessgeräte installiert werden. 
4Diese sind von den Anschlussnehmern zu nutzen. 5Die Gemeinde legt den 
Anbringungsort fest. Die Messeinrichtung ist vom Anschlussnehmer vor Frost, 
Abwasser und Grundwasser zu schützen. 

 
(3) 1Die Grundstückseigentümer sind verpflichtet, der Gemeinde jede Änderung der 

bebauten und künstlich befestigten Grundstücksflächen, von denen 
Niederschlagswasser der Abwasseranlage zugeführt wird bzw. zu ihr abfließt, 
unverzüglich bekanntzugeben. 2Gleiches gilt für die Änderung von Zisternen oder 
ähnlichen Vorrichtungen zum Sammeln von Niederschlagswasser. 

 
 
§ 26 Gebührenmaßstäbe und -sätze für Schmutzwasser 
 
(1) 1Gebührenmaßstab für das Einleiten häuslichen Schmutzwassers ist der 

Frischwasserverbrauch auf dem angeschlossenen Grundstück. 
 

2Die Gebühr beträgt pro m³ Frischwasserverbrauch 
 

a) bei zentraler Abwasserreinigung in der Abwasseranlage  4,72 €, 
 

b) bei notwendiger Vorreinigung des Abwassers in einer 
Grundstückskläreinrichtung      4,72 €. 
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(2) 1Gebührenmaßstab für das Einleiten nicht häuslichen Schmutzwassers ist der 
Frischwasserverbrauch auf dem angeschlossenen Grundstück unter Berücksichtigung 
des Verschmutzungsgrads. 2Der Verschmutzungsgrad wird grundsätzlich durch 
Stichproben - bei vorhandenen Teilströmen in diesen - ermittelt und als chemischer 
Sauerstoffbedarf aus der nicht abgesetzten, homogenisierten Probe (CSB) nach DIN 
38409-H41 (Ausgabe Dezember 1980) dargestellt. 3Wird ein erhöhter 
Verschmutzungsgrad gemessen, ist das Messergebnis dem Abwassereinleiter 
innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei der Gemeinde bekanntzugeben. 

 

4Die Gebühr beträgt pro m³ Frischwasserverbrauch 4,72 € bei einem CSB bis 800 mg/l; 
bei einem höheren CSB wird die Gebühr vervielfacht mit dem Ergebnis der Formel 
 

0,5  x  festgestellter CSB
800   +  0,5 

 

5Wird ein erhöhter Verschmutzungsgrad nur im Abwasser eines Teilstroms der 
Grundstücksentwässerungsanlage festgestellt, wird die erhöhte Gebühr nur für die in 
diesen Teilstrom geleitete Frischwassermenge, die durch einen von der Gemeinde 
bereitgestellten und installierten Messeinrichtung zu messen ist, berechnet. 6Als 
Messeinrichtungen können auch Funkmessgeräte installiert werden. 7Diese sind von 
den Anschlussnehmern zu nutzen. 8Die Messeinrichtungen sind vom Anschlussnehmer 
vor Frost, Abwasser und Grundwasser zu schützen. 9Liegen innerhalb eines 
Kalenderjahres mehrere Feststellungen des Verschmutzungsgrads vor, kann die 
Gemeinde der Gebührenfestsetzung den rechnerischen Durchschnittswert zugrunde 
legen. 

 
 
§ 26a Zählermiete 
 
1Für die bereitgestellten Messeinrichtungen ist eine Zählermiete zu entrichten. 2Die 
Zählermiete beträgt je Messeinrichtung und je angefangenen Kalendermonat 0,86 €. 
 
 
§ 27 Ermittlung des gebührenpflichtigen Frischwasserverbrauchs 
 
(2) 1Als gebührenpflichtiger Frischwasserverbrauch gelten alle Wassermengen, die 

 

a) aus öffentlichen Wasserversorgungsanlagen, 
 

b) zur Verwendung als Brauchwasser aus anderen Anlagen und Gewässern 
 

entnommen werden. 
 
(4) 1Werden gebührenpflichtige Wassermengen nicht als Abwasser der Abwasseranlage 

zugeführt, bleiben sie auf Antrag des Gebührenpflichtigen - auf dessen Nachweis - bei 
der Bemessung der Abwassergebühren unberücksichtigt. 
 
2Dieser Nachweis ist durch das Messergebnis eines von der Gemeinde bereitgestellten 
Messeinrichtung zu führen, ansonsten - wenn eine Messung nicht möglich ist - durch 
nachprüfbare Unterlagen (z. B. Sachverständigengutachten), die eine zuverlässige 
Schätzung der Abwassermenge ermöglichen. 

 
(3) 1Anträge auf Absetzung nicht zugeführter Wassermengen sind spätestens innerhalb 

eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids zu stellen. 
 

(4) 1Anstelle der Ermittlung des gebührenpflichtigen Frischwasserverbrauchs kann die 
Gemeinde auf Antrag des Gebührenpflichtigen die Messung der Abwassermenge durch 
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einen von der Gemeinde bereitgestellten und installierten Messeinrichtung zulassen. 
2Die Gebühr bestimmt sich dann nach der gemessenen Abwassermenge. 

 
(5) 1Wasser- und Abwasserzähler müssen geeicht sein; sie werden von der Gemeinde, die 

auch die Einbaustelle festlegt, verplombt. 2Bestehen Zweifel an der Richtigkeit des 
Messergebnisses, sind die Messeinrichtungen durch eine staatlich anerkannte 
Prüfstelle oder die Eichbehörde zu überprüfen. 3Die Kosten der Überprüfung trägt 
derjenige, zu dessen Ungunsten die Überprüfung ausfällt. 4Alle Aufwendungen für 
Anschaffung, Ein- und Ausbau, Unterhaltung, Eichung etc. hat der Gebührenpflichtige 
zu tragen. 

 
(6) 1Bei unerlaubtem Einleiten wird die Abwassermenge von der Gemeinde geschätzt. 
 
 
§ 28 Gebührenmaßstäbe und -sätze für Schlamm aus Kleinkläranlagen und 

Abwasser aus Gruben 
 
1Gebührenmaßstab für das Abholen und Behandeln von Schlamm aus Kleinkläranlagen und 
Abwasser aus Gruben ist die abgeholte Menge dieser Stoffe. 2Die Gebühr beträgt pro 
angefangenem m³ 
 

a) Schlamm aus Kleinkläranlagen      110,00 €, 
 

b) Abwasser aus Gruben          55,00 €. 
 

3Ist zum Absaugen des Inhalts einer Kleinkläranlage oder einer Grube die Verlegung einer 
Saugleitung von mehr als 20 m Länge erforderlich, wird für jeden weiteren Meter ein 
Gebührenzuschlag von 3,00 € erhoben. 
 
 
§ 29 Verwaltungsgebühr 
 
(3) 1Für jeden Ein-, Ausbau oder Austausch einer Messeinrichtung ist eine 

Verwaltungsgebühr von 48,50 € zu zahlen. 
 
(4) 1Für jede gewünschte Zwischenablesung einer Messeinrichtung hat der Antragsteller 

eine Verwaltungsgebühr von 15,00 € zu entrichten; für den zweiten und jeden weiteren 
Zähler ermäßigt sich die Verwaltungsgebühr auf jeweils 10,00 €. 

 
 
§ 30 Entstehen und Fälligkeit der Gebühren; öffentliche Last 
 
(4) 1Die Gebühr für das Einleiten und Behandeln von Niederschlags- und Schmutzwasser 

(laufende Benutzungsgebühr) entsteht jährlich; sie ist einen Monat nach Bekanntgabe 
des Gebührenbescheids fällig. 

 
(5) 1Die Gebühr für das Abholen und Behandeln von Schlamm aus Kleinkläranlagen und 

Abwasser aus Gruben entsteht mit dem Abholen, die Verwaltungsgebühr entsteht mit 
der jeweiligen Amtshandlung; sie sind einen Monat nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheids fällig. 

 
(6) 1Die grundstücksbezogenen Benutzungsgebühren nach § 23, 24, 26, 28 ruhen als 

öffentliche Last auf dem Grundstück. 
 
 
§ 31 Vorauszahlungen 
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1Die Gemeinde kann vierteljährlich Vorauszahlungen auf die Benutzungsgebühr verlangen; 
diese orientieren sich grundsätzlich an den Bemessungseinheiten (Quadratmeter 
Niederschlag/Anzahl Kubikmeter Frischwasser) des vorangegangenen 
Abrechnungszeitraums. 
 
 
§ 32 Gebührenpflichtige 
 
(3) 1Gebührenpflichtig ist, wer im Abrechnungszeitraum Eigentümer des Grundstücks ist. 

2Der Erbbauberechtigte ist anstelle des Grundstückseigentümers gebührenpflichtig. 
3Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 
(4) 1Tritt im Abrechnungszeitraum ein Wechsel im Eigentum oder Erbbaurecht ein, so wird 

der neue Eigentümer oder Erbbauberechtigte gebührenpflichtig mit Beginn des Monats, 
welcher dem Eigentumsübergang folgt. 

 
 
§ 33 Abwälzung der Kleineinleiterabgabe 
 
(1) 1Die von der Gemeinde an das Land zu entrichtende Abwasserabgabe für 

Kleineinleitungen im Sinne der §§ 8, 9 Abs. 2 AbwAG und des § 8 HessAbwAG wird auf 
die Eigentümer der Grundstücke abgewälzt, von denen Schmutzwasser direkt in ein 
Gewässer oder in den Untergrund eingeleitet wird, ohne dass das gesamte 
Schmutzwasser des jeweiligen Grundstücks in einer Abwasserbehandlungsanlage 
behandelt wird, die mindestens den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
entspricht. 

 
(2) 1§ 30 Abs. 1 gilt entsprechend. 
 
 

IV. Allgemeine Mitteilungspflichten, Zutrittsrecht, Betriebsstörungen und 
Ordnungswidrigkeiten 

 
 
§ 34 Allgemeine Mitteilungspflichten 
 
(5) 1Änderungen im Grundstückseigentum bzw. Erbbaurecht sind der Gemeinde vom 

bisherigen und neuen Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigten unverzüglich 
mitzuteilen. 

 
(6) 1Der Anschlussnehmer, der bauliche Veränderungen an 

Grundstücksentwässerungsanlagen vornehmen lassen will, hat dies der Gemeinde 
rechtzeitig anzuzeigen. 

 
(7) 1Wer gewerbliches Abwasser oder mit gewerblichem Abwasser vergleichbares 

Abwasser einleitet, hat der Gemeinde oder den Beauftragten der Gemeinde alle mit der 
Abwasserentstehung und -fortleitung zusammenhängenden Auskünfte über Art, Menge 
und Entstehung des Abwassers zu erteilen. 2Die Gemeinde kann verlangen, dass hierzu 
ein von ihr vorgegebener Fragebogen in schriftlicher Form zu beantworten ist; hierfür 
können Fristen gesetzt werden. 

 
 
§ 35 Zutrittsrecht 
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1Der Anschlussnehmer hat den Bediensteten oder Beauftragten der Gemeinde, die sich auf 
Verlangen auszuweisen haben, den Zutritt zu den Grundstücksentwässerungsanlagen, 
Wasserverbrauchsanlagen, Wassergewinnungsanlagen, Versickerungseinrichtungen und 
Anschlussleitungen zu gestatten, soweit dies zur Prüfung der technischen Einrichtungen 
oder Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach dieser Satzung, insbesondere zum 
Ablesen der Messeinrichtungen, erforderlich ist. 
 
 
§ 36 Haftung bei Entsorgungsstörungen 
 
1Die Gemeinde haftet für Schäden durch Betriebsstörungen an der Abwasseranlage, sofern 
bei Schäden an Körper und Gesundheit Vorsatz oder Fahrlässigkeit, bei anderen Schäden 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 
 
 
§ 37 Ordnungswidrigkeiten 
 
(2) 1Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 

 

1. § 4 Abs. 1 ein Grundstück nicht ordnungsgemäß an die Abwasseranlage anschließt; 
 

2. § 4 Abs. 2 Abwasser, das der Beseitigungspflicht unterliegt, nicht der 
Abwasseranlage zuführt; 
 

3. § 4 Abs. 4 den Anschluss eines Grundstücks oder die Zuführung von Abwasser 
ohne Genehmigung vornimmt; 
 

4. § 5 Abs. 1 Grundstücksentwässerungsanlagen nicht nach den jeweils geltenden 
bau- und wasserrechtlichen Vorschriften sowie den Bestimmungen des Deutschen 
Normenausschusses herstellt, unterhält und betreibt; 
 

5. § 6 Abs. 1 Grundstückskläreinrichtungen in den dort genannten Fällen nicht anlegt 
oder nicht ordnungsgemäß betreibt; 
 

6. § 6 Abs. 2 Niederschlagswasser in die Grundstückskläreinrichtung einleitet; 
 

7. § 6 Abs. 3 Schlamm aus Kleinkläranlagen sowie Abwasser aus Sammelgruben nicht 
der Gemeinde überlässt; 
 

8. § 6 Abs. 4 Grundstückskläreinrichtungen nicht stilllegt, sobald die Abwasseranlage 
die Behandlung des Abwassers sicherstellt; 
 

9. § 7 Abs. 1 Abwasser einleitet, das nach dieser Bestimmung nicht eingeleitet werden 
darf; 
 

10. § 7 Abs. 2 Abfälle und die in dieser Bestimmung weiter genannten Stoffe sowie 
Kondensate ohne Genehmigung in die Abwasseranlage einbringt; 
 

11. § 7 Abs. 3 die dort genannten Anlagen an die Abwasseranlage anschließt oder 
Kühlwasser einleitet; 
 

12. § 7 Abs. 4 Anlagen zum Zurückhalten von im Abwasser enthaltenen unzulässigen 
Stoffen nicht einbaut oder nicht ordnungsgemäß betreibt; 
 

13. § 7 Abs. 6 Grundwasser in die Abwasseranlage einleitet; 
 

14. § 8 Abs. 4 Abwasser zum Erreichen der Einleitungsgrenzwerte verdünnt; 
 

15. § 8 Abs. 7 das von der Gemeinde auferlegte Betriebstagebuch nicht 
ordnungsgemäß führt; 
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16. § 8 Abs. 8 nicht häusliches Abwasser einleitet, das einen der in § 8 Abs. 1 und 3 
festgelegten Einleitungsgrenzwert überschreitet; 
 

17. § 9 Abs. 7 ein von der Gemeinde gefordertes Probenahmegerät oder 
selbstaufzeichnendes Messgerät nicht errichtet, nicht dauerhaft betreibt und in 
betriebsbereitem Zustand hält oder den Bediensteten oder Beauftragten der 
Gemeinde den Zugang zu den technischen Einrichtungen nicht jederzeit ermöglicht; 
 

18. § 25 Abs. 1 bis 3 verankerten Mitwirkungspflichten nicht oder unzureichend 
nachkommt; 
 

19. § 35 Abs. 1 und 2 genannten Mitteilungspflichten nicht oder nicht rechtzeitig 
nachkommt; 
 

20. § 35 Abs. 3 die von der Gemeinde geforderten Auskünfte nicht, nicht rechtzeitig, 
nicht vollständig, nicht in der verlangten Form oder wahrheitswidrig erteilt; 
 

21. § 36 den Bediensteten oder Beauftragten der Gemeinde den Zutritt zu den in dieser 
Bestimmung genannten Anlagen und Einrichtungen verweigert. 

 
(4) 1Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von 5,00 € bis 10.000,00 € geahndet 

werden. 2Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der 
Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. 3Reicht das satzungsmäßige Höchstmaß 
hierzu nicht aus, kann es überschritten werden. 

 
(5) 1Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der jeweils geltenden Fassung findet 

Anwendung; zuständige Verwaltungsbehörde ist der Gemeindevorstand. 
 
 
§ 39 In-Kraft-Treten 
 
1Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Entwässerungssatzung der 
Gemeinde Ranstadt vom 15.12.2020 außer Kraft. 
 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem hierzu ergangenen Beschluss der 
Gemeindevertretung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden 
Verfahrensvorschriften eingehalten wurden. 
 
Ranstadt, den 14.12.2023 
 
 

Siegel 
Cäcilia Reichert-Dietzel 
Bürgermeisterin 
 
 
73/2023 Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Ranstadt 

 
Aufgrund der §§ 5 und 51 Nr. 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
16.02.2023 (GVBl. S. 90), in Verbindung mit §§ 11, 12 II des Hessischen Brand- und 
Katastrophenschutzgesetz (HBKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.01.2014 
(GVBl. I S. 26) zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.09.2021 (GVBl. S. 602) hat die 
Gemeindevertretung der Gemeinde Ranstadt in ihrer Sitzung am 13.12.2023 folgende 
Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Ranstadt beschlossen: 
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§ 1 Gleichstellungsbestimmung 
 
1Die in dieser Satzung genannten Personenbezeichnungen umfassen alle geschlechtlichen 
Formen. 2Lediglich aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf die ausdrückliche Nennung 
der einzelnen Formen verzichtet. 
 
 
§ 2 Organisation, Bezeichnung 
 
(1) 1Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Ranstadt ist als öffentliche Feuerwehr eine 

gemeindliche Einrichtung (§ 7 Abs. 1 HBKG). 2Sie führt die Bezeichnung „Freiwillige 
Feuerwehr Ranstadt“. 

 
(2) 1Die Ortsteilfeuerwehren für die Ortsteile führen als Zusatz die jeweilige Bezeichnung 

des Ortsteiles 
 

Ranstadt 
(Ortsteil) 
 

Ober-Mockstadt 
(Ortsteil) 
 

Dauernheim 
(Ortsteil) 
 

Laisbachtal 
(Ortsteile: Bobenhausen I und Bellmuth) 
 

(3) 1Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Ranstadt steht unter der Leitung des 
Gemeindebrandinspektors. 

 
 
§ 3 Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr 
 
(1) 1Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr umfassen den vorbeugenden und 

abwehrenden Brandschutz, die Allgemeine Hilfe sowie die Hilfeleistung bei anderen 
Vorkommnissen und die Mitwirkung bei der Brandschutzerziehung und -aufklärung im 
Sinne der §§ 1, 3 Abs. 1 Nr. 6 und 6 HBKG. 
 

(2) 1Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Freiwillige Feuerwehr die aktiven 
Feuerwehrangehörigen nach den geltenden Feuerwehr-Dienstvorschriften und 
sonstigen einschlägigen Vorschriften aus- und fortzubilden. 

 
 
§ 4 Gliederung der Freiwilligen Feuerwehr 
 
1Die Freiwillige Feuerwehr Ranstadt gliedert sich in folgende Abteilungen: 
 

1. Einsatzabteilung 
 

2. Ehren- und Altersabteilung 
 

3. Jugendfeuerwehr 
 

4. Kindergruppe 
 
 
§ 5 Persönliche Ausrüstung, Anzeigepflichten 
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(1) 1Die Feuerwehrangehörigen haben die durch die Gemeinde unentgeltlich zur Verfügung 

gestellte Dienst- und Schutzkleidung pfleglich zu behandeln und nach dem Ausscheiden 
aus dem Feuerwehrdienst zurückzugeben. 2Für verlorengegangene oder durch 
außerdienstlichen Gebrauch beschädigte oder unbrauchbar gewordene Teile der 
Ausrüstung kann die Gemeinde Ersatz verlangen. 
 

(2) 1Die Feuerwehrangehörigen haben dem dem Gemeindebrandinspektor oder dem 
Wehrführer unverzüglich anzuzeigen: 

 

a) im Dienst erlittene Körper- und Sachschäden, 
 

b) Verluste oder Schäden an der persönlichen und sonstigen Ausrüstung, 
 

c) den Entzug der Fahrerlaubnis sowie erteilte Fahrverbote, 
 

d) die rechtskräftige Verurteilung wegen Straftaten 
 

1. wegen der Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates §§ 84 – 91a StGB, 
 

2. wegen Landesverrates und Gefährdung der äußeren Sicherheit §§ 93 - 101 a 
StGB, 

 

3. wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt §§ 110 - 121 StGB, 
 

4. wegen Straftaten gegen die öffentliche Ordnung §§ 123 - 145d StGB, 
 

5. wegen vorsätzlicher Brandstiftung §§ 306 – 306 c StGB. 
 
(3) 1Soweit Ansprüche für oder gegen die Gemeinde in Frage kommen, hat der Empfänger 

der Anzeige nach Abs. 2 die Meldung an den Gemeindevorstand weiterzuleiten. 
 
 
§ 6 Aufnahme in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr 
 
(1) 1Die Einsatzabteilung setzt sich zusammen aus den aktiven Angehörigen der 

Freiwilligen Feuerwehr. 2In die Einsatzabteilung können Personen mit besonderen 
Fähigkeiten und Kenntnissen zur Beratung der Freiwilligen Feuerwehr (Fachberater) 
aufgenommen werden. 
 

(2) 1Als aktive Feuerwehrangehörige können in der Regel nur Personen aufgenommen 
werden, die ihre Hauptwohnung in der Gemeinde Ranstadt haben oder aufgrund einer 
regelmäßigen Beschäftigung oder Ausbildung oder in sonstiger Weise regelmäßig für 
Einsätze in der Gemeinde Ranstadt und Aus- und Fortbildung zur Verfügung stehen. 
2Sie müssen persönlich geeignet, für die freiheitlich demokratische Grundordnung 
eintreten, den Anforderungen des Feuerwehrdienstes geistig und körperlich gewachsen 
sein, sowie das 17. Lebensjahr vollendet haben; sie dürfen das 60. Lebensjahr nicht 
überschritten haben. 

 
(3) 1Aktiver Feuerwehrdienst kann nur in maximal zwei Feuerwehren geleistet werden. 2Die 

Belange der Feuerwehr, in der der Feuerwehrangehörige wohnt oder überwiegend 
wohnt, sind vorrangig zu berücksichtigen. 

 
(4) 1Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr ist schriftlich bei dem 

Gemeindebrandinspektor oder bei dem Wehrführer zu beantragen. 2Minderjährige 
haben mit dem Aufnahmeantrag die schriftliche Zustimmungserklärung ihrer 
gesetzlichen Vertreter vorzulegen. 
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(5) 1Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Gemeindevorstand bzw. in dessen Auftrag 
der Gemeindebrandinspektor nach Anhörung des Feuerwehrausschusses. 2Bei 
Zweifeln über die geistige oder körperliche Tauglichkeit oder der persönlichen Eignung 
kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes oder des polizeilichen Führungszeugnisses 
verlangt werden.  

 
(6) 1Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr erfolgt durch den Gemeindebrandinspektor 

oder durch den Wehrführer unter Überreichung der Satzung und durch Handschlag. 
2Dabei ist der Feuerwehrangehörige durch Unterschriftsleistung auf die gewissenhafte 
Erfüllung seiner Aufgaben gegenüber jedermann unabhängig von Nationalität, 
ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht, Religion oder Hautfarbe zu verpflichten, wie sich 
diese aus den gesetzlichen Bestimmungen, dieser Satzung sowie den 
Dienstanweisungen ergeben. 

 
(7) 1Soweit innerhalb von 12 Monaten nach Aufnahme in der Einsatzabteilung die 

erforderlichen oder verlangten Unterlagen nicht vorgelegt werden, keine oder nur eine 
unregelmäßige Teilnahme an den festgesetzten Übungen und Einsätzen festgestellt 
wird, kann die Mitgliedschaft durch den Gemeindebrandinspektor beendet werden. 

 
 
§ 7 Rechte und Pflichten der Angehörigen der Einsatzabteilung 
 
(1) 1Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben das Recht zur Wahl des 

Gemeindebrandinspektors, seines Ersten und Zweiten Stellvertreters, des Wehrführers, 
des Ersten und Zweiten stellvertretenden Wehrführers sowie der Mitglieder des 
Feuerwehrausschusses. 
 

(2) 1Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben die in § 3 bezeichneten Aufgaben nach 
Anweisung des Gemeindebrandinspektors oder der sonst zuständigen Vorgesetzten 
gewissenhaft durchzuführen. 2Sie haben insbesondere 

 

a) die für den Dienst geltenden Vorschriften und Weisungen (z. B. Dienstvorschriften, 
Ausbildungsvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften) sowie Anweisungen des 
Gemeindebrandinspektors oder der sonst zuständigen Vorgesetzten zu befolgen, 
 

b) bei Alarm sofort zu erscheinen und den für den Alarmfall geltenden Anweisungen 
und Vorschriften Folge zu leisten, 

 

c) am Unterricht, an den Übungen und sonstigen Dienstveranstaltungen 
teilzunehmen. 

 
(3) 1Die Angehörigen der Einsatzabteilung stellen die in § 55 Abs. 2 Nr. 1 bis 14 HBKG 

genannten Daten zur Wahrnehmung ihrer satzungsrechtlichen Rechte und Pflichten zur 
Verfügung. 2Bei Änderungen dieser Daten sind diese zeitnah mitzuteilen. 
 

(4) 1Neu aufgenommene Feuerwehrangehörige dürfen vor Abschluss der 
feuerwehrtechnischen Ausbildung (Grundausbildung) bei Einsätzen nicht und während 
des Übungsdienstes nur im Zusammenwirken mit ausgebildeten und erfahrenen aktiven 
Feuerwehrangehörigen eingesetzt werden. 

 
(5) 1Abs. 2 und 3 gelten nicht für die Fachberater im Sinne des § 6 Abs. 1 Satz 2. 

 
(6) 1Für Tätigkeiten im Feuerwehrdienst außerhalb des Gemeindegebietes gelten die 

Vorschriften des hessischen Reisekostenrechts entsprechend. 
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§ 8 Beendigung der Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung 
 
(1) 1Die Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung endet mit 
 

a) der Vollendung des 60. Lebensjahres oder auf Antrag im Sinne von § 10 Abs. 2 
HBKG spätestens mit Vollendung des 65. Lebensjahres, 
 

b) dem Austritt, 
 

c) dem Ausschluss, 
 

d) der Übernahme in die Ehren- und Altersabteilung, 
 

e) dem Tod.  
 
(2) 1Vor Verlängerung der Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung gemäß § 10 Abs. 2 HBKG 

hat sich der Antragsteller einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen. 2Über den 
Verlängerungsantrag entscheidet der Gemeindevorstand bzw. in dessen Auftrag der 
Gemeindebrandinspektor nach Anhörung des Feuerwehrausschusses. 
 

(3) 1Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Gemeindebrandinspektor oder dem 
Wehrführer erklärt werden. 

 
(4) 1Der Gemeindevorstand kann einen Angehörigen der Einsatzabteilung aus wichtigem 

Grund - nach Anhörung des Feuerwehrausschusses - durch schriftlichen, mit 
Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Bescheid aus der Freiwilligen 
Feuerwehr ausschließen. 2Zuvor ist dem Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben. 3Wichtiger Grund ist insbesondere das mehrfache unentschuldigte 
Fernbleiben vom Einsatz und/oder bei angesetzten Übungen, mehrfache schriftliche 
Verweise (mindestens drei) gemäß § 9 Abs. 1 b), die nachhaltige Verletzung der Pflicht 
zum kameradschaftlichen Verhalten und das aktive Eintreten gegen die freiheitlich 
demokratische Grundordnung sowie die rechtskräftige Verurteilung wegen vorsätzlicher 
Brandstiftung. 

 
(5) 1Wird die Mitgliedschaft innerhalb von 12 Monaten gemäß § 6 Abs. 7 vom 

Gemeindebrandinspektor beendet, gilt Abs. 4 mit der Maßgabe, dass eine Anhörung 
des Feuerwehrausschusses nicht notwendig ist. 

 
 
§ 9 Ordnungsmaßnahmen 
 
(1) 1Verletzt ein Angehöriger der Einsatzabteilung seine Dienstpflicht bzw. sonstige 

Verpflichtungen aus dieser Satzung, so kann der Gemeindebrandinspektor im 
Einvernehmen mit dem Feuerwehrausschuss ihm gegenüber 

 

a) eine mündliche Ermahnung, 
 

b) einen mündlichen oder schriftlichen Verweis, 
 

c) Suspendierung (max. 3 Monate zur Sachverhaltsaufklärung), 
 

d) Befristeter Ausschluss (6 Monate – 3 Jahre) 
 

aussprechen. 
 
(2) 1Die Ermahnung kann auch unter Beteiligung des Wehrführers ausgesprochen werden. 

2Die Ermahnung ist zu dokumentieren. 3Vor dem Verweis ist dem Betroffenen 
Gelegenheit zur schriftlichen oder mündlichen Stellungnahme zu geben. 4Über den 
schriftlichen Verweis gemäß § 9 Abs. 1 b) ist eine Niederschrift zu fertigen und gegen 
Unterschrift dem Betroffenen auszuhändigen. 
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§ 10 Ehren- und Altersabteilung 
 
(1) 1In die Ehren- und Altersabteilung wird unter Überlassung der Dienstbekleidung 

übernommen, wer wegen Vollendung des 60. bzw. bei verlängerter Zugehörigkeit nach 
§ 10 Abs. 2 HBKG spätestens mit Vollendung des 65. Lebensjahres, dauernder oder 
vorübergehender Dienstunfähigkeit oder aus sonstigen wichtigen persönlichen Gründen 
aus der Einsatzabteilung ausscheidet. 
 

(2) 1Die Zugehörigkeit zur Ehren- und Altersabteilung endet 
 

a) durch Austritt, der schriftlich gegenüber dem Gemeindebrandinspektor oder dem 
Wehrführer erklärt werden muss, 
 

b) durch Ausschluss (§ 8 Abs. 4 Satz 1 gilt entsprechend), 
 

c) durch Tod. 
 
(3) 1Für die Ausbildung, die Gerätewartung, die Fahrzeug-, Geräte- und Gebäudepflege, 

logistische Unterstützung (ohne Einsatztäigkeit) und die Brandschutzerziehung und                 
-aufklärung sowie die feuerwehrspezifische Nachmittagsbetreuung an Schulen als auch 
die Unterstützung bei Feuerwehrleistungsübungen können die Angehörigen der Ehren- 
und Altersabteilung auf eigenen Antrag freiwillig und ehrenamtlich Aufgaben 
übernehmen, soweit sie hierfür die entsprechenden Vorkenntnisse besitzen und 
persönlich, geistig und körperlich geeignet sind. 2Die Wahrnehmung der Aufgaben 
erfolgt gemäß der Bewilligung des Gemeindevorstandes oder in dessen Auftrag durch 
den Gemeindebrandinspektor mit Zustimmung des Wehrführers längstens bis zur 
Vollendung des 70. Lebensjahres. 3Aus wichtigem Grund kann entsprechend § 8 Abs. 4 
die besondere Tätigkeit beendet werden. 4Im Rahmen dieser Tätigkeit unterliegen die 
Angehörigen der Ehren- und Altersabteilung der fachlichen Aufsicht durch die Leitung 
der Freiwilligen Feuerwehr. 5§ 7 Abs. 2 Satz 1 und 2 Buchst. a), Abs. 3 findet 
entsprechende Anwendung. 

 
 
§ 11 Jugendfeuerwehr 
 
(1) 1Die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Ranstadt führt den Namen 

"Jugendfeuerwehr Ranstadt" und den Ortsteilnamen als Zusatz. 
 

(2) 1Die Jugendfeuerwehr Ranstadt ist eine Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr für 
Jugendliche im Alter vom vollendeten 10. bis zum vollendeten 17. Lebensjahr, bei einer 
Verlängerung bis max. zum 21. Lebensjahr. 2Für die Aufnahme gilt § 6 Abs. 4 und 5 
entsprechend, ebenso § 7 Abs. 3. 3Dies gilt auch bei einem Antrag auf Verlängerung 
der Zugehörigkeit. 4Sie gestaltet ihre Aktivitäten als selbständige Abteilung der 
Freiwilligen Feuerwehr. 

 
(3) 1Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Ranstadt untersteht die Jugendfeuerwehr 

der Aufsicht durch den Gemeindebrandinspektor als Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, 
der sich dazu des Jugendfeuerwehrwartes der Gemeinde bedient. 2Der 
Jugendfeuerwehrwart der Gemeinde muss mindestens 18 Jahre alt sein und die 
erforderliche persönliche, fachliche und pädagogische Eignung (§ 7 Abs. 6 FwOV) 
besitzen. 3Er muss Angehöriger der Einsatzabteilung sein. 4Das gleiche gilt für die 
Jugendfeuerwehrwarte der Ortsteile. 
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(4) 1Die mit der Betreuung der Jugendfeuerwehr befassten Personen sollen ein erweitertes 
polizeiliches Führungszeugnis für ehrenamtlich Tätige gemäß § 72 a SGB VIII vorlegen. 

 
 
§ 12 Kindergruppen 
 
(1) 1Die Kindergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Ranstadt führt den Namen 

„Kinderfeuerwehr Ranstadt“ und den Ortsteilnamen als Zusatz. 
 

(2) 1Die Kinderfeuerwehr Ranstadt ist eine Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr von 
Kindern im Alter vom vollendeten 6. bis zum vollendeten 10. Lebensjahr. 2Für die 
Aufnahme gilt § 6 Abs. 4 entsprechend. 3Sie gestaltet ihre Aktivitäten als selbständige 
Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr. 

 
(3) 1Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Ranstadt untersteht die Kindergruppe der 

Aufsicht durch den Gemeindebrandinspektor als Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, der 
sich dazu des Leiters der Kindergruppe bedient. 2Der Leiter der Kindergruppe muss 
mindestens 18 Jahre alt sein und die persönliche, fachliche und pädagogische Eignung 
besitzen. 3Die Leiter und Betreuer sind ehrenamtlich für die Gemeinde tätig. 4Die 
Berufung erfolgt nach § 21 Abs. 2 HGO. 

 
(4) 1Die mit der Betreuung der Kinderfeuerwehr befassten Personen sollen ein erweitertes 

polizeiliches Führungszeugnis für ehrenamtlich tätige gemäß § 72 a SGB VIII vorlegen. 
 
 
§ 13 Gemeindebrandinspektor, Stellvertretender Erster und Zweiter 

Gemeindebrandinspektor, Wehrführer, Stellvertretender Erster und Zweiter 
Wehrführer 

 
(1) 1Der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Ranstadt ist der 

Gemeindebrandinspektor. 
 

(2) 1Der Gemeindebrandinspektor wird von den Angehörigen der Einsatzabteilung(en) 
gewählt. 

 
(3) 1Die Wahl findet anlässlich der (gemeinsamen) Hauptversammlung der Freiwilligen 

Feuerwehr der Gemeinde Ranstadt (§ 15) statt. 
 

(4) 1Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr der 
Gemeinde Ranstadt angehört, persönlich geeignet ist und die erforderlichen 
Fachkenntnisse mittels der geforderten Lehrgänge (§ 7 Abs. 1 FwOVO) nachweisen 
kann. 2Zudem sollen sie ihre Hauptwohnung in der Gemeinde Ranstadt haben. 

 
(5) 1Der Gemeindebrandinspektor wird zum Ehrenbeamten auf Zeit der Gemeinde 

Ranstadt ernannt. 2Er ist verantwortlich für die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen 
Feuerwehr der Gemeinde Ranstadt und die Ausbildung ihrer Angehörigen. 3Er hat für 
die ordnungsgemäße Ausrüstung sowie für die Instandhaltung der Einrichtungen und 
Anlagen der Brandbekämpfung zu sorgen und den Gemeindevorstand in allen Fragen 
des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe zu beraten. 4Bei der Erfüllung dieser 
Aufgaben haben ihn die stellvertretenden Gemeindebrandinspektoren, der Wehrführer 
und der Feuerwehrausschuss zu unterstützen. 
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(6) 1Der Erste stellvertretende Gemeindebrandinspektor hat den Gemeindebrandinspektor 

bei Verhinderung zu vertreten. 2Er wird von den Angehörigen der Einsatzabteilung(en) 
gewählt. 3Hinsichtlich der Anforderungen gilt Abs. 4 entsprechend. 4Die Wahl findet 
nach Möglichkeit in der gleichen Versammlung statt, in der der 
Gemeindebrandinspektor gewählt wird. 5Anderenfalls hat der Gemeindevorstand nach 
Ablauf der Wahlzeit oder einem sonstigen Freiwerden der Stelle des Ersten 
stellvertretenden Gemeindebrandinspektors so rechtzeitig eine Versammlung der 
Angehörigen der Einsatzabteilung(en) einzuberufen, dass binnen zwei Monaten nach 
Freiwerden der Stelle die Wahl des Ersten stellvertretenden Gemeindebrandinspektors 
stattfinden kann. 6Der Erste stellvertretende Gemeindebrandinspektor wird zum 
Ehrenbeamten auf Zeit der Gemeinde Ranstadt ernannt. 

 
(7) 1Der Zweite stellvertretende Gemeindebrandinspektor kann den 

Gemeindebrandinspektor nur dann vertreten, wenn der Erste stellvertretende 
Gemeindebrandinspektor ebenfalls verhindert ist. 2Für die Wahl und die Anforderungen 
gilt Abs. 6 entsprechend.  

 
(8) 1Mit Vollendung des 60. Lebensjahres bzw. bei verlängerter Zugehörigkeit nach § 10 

Abs. 2 HBKG, spätestens mit Vollendung des 65. Lebensjahres sind der der 
Gemeindebrandinspektor und seine Stellvertreter durch den Gemeindevorstand zu 
verabschieden und aus dem Ehrenbeamtenverhältnis wegen Erreichens der 
gesetzlichen Altersgrenze zu entlassen. 

 
(9) 1Die Wehrführer führen die Freiwillige Feuerwehr in den Ortsteilen nach Weisung des 

Gemeindebrandinspektors. 2Der Wehrführer wird von den Angehörigen der 
Einsatzabteilung der Ortsteilfeuerwehr gewählt. 3Gewählt werden kann nur, wer der 
Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr angehört. 4Hinsichtlich der Anforderungen 
gilt Abs. 4 entsprechend. 5Die Wahl des Wehrführers erfolgt in der 
Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr (§ 16). 

 
(10) 1Der Erste stellvertretende Wehrführer hat den Wehrführer im Verhinderungsfalle zu 

vertreten. 2Er wird von den Angehörigen der Einsatzabteilung gewählt. 3Gewählt werden 
kann nur, wer der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr angehört. 4Hinsichtlich 
der Anforderungen gilt Abs. 4 entsprechend. 5Die Wahl des Ersten stellvertretenden 
Wehrführers erfolgt in der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr (§ 16). 

 
(11) 1Der Zweite stellvertretende Wehrführer kann den Wehrführer nur dann vertreten, wenn 

der Erste stellvertretende Wehrführer ebenfalls verhindert ist. 2Für die Wahl und die 
Anforderungen gilt Abs. 10 entsprechend.  

 
(12) 1Für den Wehrführer und die Stellvertreter gelten Abs. 5 Satz 1 und Abs. 8 

entsprechend. 
 
 
§ 14 Feuerwehrausschuss (*Wehrführerausschuss) 
 
(1) 1Es wird ein Feuerwehrausschuss* gebildet, der aus dem Gemeindebrandinspektor, 

den Stellvertretern, den Wehrführern und deren Stellvertretern, einem Vertreter der 
Ehren- und Altersabteilung, den Zugführer des 16. Löschzugs (Katastrophenschutz), 
des Jugendfeuerwehrwartes der Gemeinde sowie aus dem Leiter der Kindergruppe 
besteht und die Aufgabe hat, sämtliche Angelegenheiten des Brandschutzes und der 
Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Ranstadt zu koordinieren. 2Der Bürgermeister 
und sein Vertreter haben das Recht, jederzeit an den Sitzungen teilzunehmen. 
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(2) 1Der Gemeindebrandinspektor beruft die Sitzungen des Feuerwehrausschusses* ein, 

die nicht öffentlich stattfinden. 2Der Vorsitzende kann jedoch Angehörige der einzelnen 
Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr oder andere Personen zu Sitzungen einladen. 
3Er hat den Feuerwehrausschuss* zur Sitzung einzuberufen, wenn dies von mehr als 
der Hälfte der Mitglieder des Ausschusses schriftlich unter Angabe von Gründen 
beantragt wird. 4Über die Sitzungen des Feuerwehrausschusses* ist eine Niederschrift 
zu fertigen. 

 
(3) 1Die Wahl des Vertreters der Ehren- und Altersabteilung erfolgt in der (gemeinsamen) 

Jahreshauptversammlung. 2Wahlberechtigt sind die Mitglieder der Ehren- und 
Altersabteilung. 

 
 
§ 15 Gemeinsame Jahreshauptversammlung 
 
(1) 1Unter dem Vorsitz des Gemeindebrandinspektors findet jährlich eine gemeinsame 

Jahreshauptversammlung aller Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Ranstadt statt. 
2Bei dieser Versammlung hat der Gemeindebrandinspektor einen Bericht über das 
abgelaufene Jahr zu erstatten. 
 

(2) 1Die gemeinsame Jahreshauptversammlung wird vom Gemeindebrandinspektor 
einberufen. 2Sie ist einzuberufen, wenn dies mindestens ein Drittel der Mitglieder der 
Einsatzabteilung(en) schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt. 3In diesem Fall ist 
sie innerhalb von zwei Wochen durchzuführen. 

 
(3) 1Zeitpunkt, Ort und Tagesordnung der gemeinsamen Jahreshauptversammlung sind 

den Feuerwehrangehörigen und dem Gemeindevorstand mindestens zwei Wochen vor 
der Versammlung schriftlich oder elektronisch bekannt zu geben. 2Zusätzlich wird auf 
die Versammlung per Aushang im Feuerwehrhaus hingewiesen. 3Im Fall des Abs. 2 
verkürzt sich die Frist auf eine Woche. 

 
(4) 1Stimmberechtigt in der gemeinsamen Jahreshauptversammlung sind die Angehörigen 

der Einsatzabteilung und – mit Ausnahme der Wahl des Gemeindebrandinspektors, 
seines Ersten und Zweiten Stellvertreter – die Angehörigen der Ehren- und 
Altersabteilung. 2§ 15 Abs. 3 bleibt unberührt. 3Die Versammlung ist beschlussfähig, 
wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder der Einsatzabteilung anwesend ist. 4Bei 
Beschlussunfähigkeit ist eine zweite Versammlung nach Ablauf von zwei Wochen, 
spätestens aber innerhalb von vier Wochen einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die 
Zahl der anwesenden Angehörigen der Einsatzabteilung beschlussfähig ist.  

 
(5) 1Beschlüsse der gemeinsamen Jahreshauptversammlung werden mit einfacher 

Stimmenmehrheit gefasst. 2Die gemeinsame Jahreshauptversammlung beschließt auf 
entsprechenden Antrag im Einzelfall darüber, ob eine Abstimmung geheim erfolgen soll.  

 
(6) 1Über die gemeinsame Jahreshauptversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen. 

2Ein Schriftführer wird zu Beginn der Versammlung benannt. 3Dieser hat die 
Niederschrift zu erstellen und zusammen mit dem Vorsitzenden zu unterzeichnen. 
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§ 16 Jahreshauptversammlung 
 
(1) 1Unter dem Vorsitz des Wehrführers findet jährlich eine (getrennte) 

Jahreshauptversammlung der Ortsteilfeuerwehren der Freiwilligen Feuerwehr Ranstadt 
statt. 
 

(2) 1Die (getrennte) Jahreshauptversammlung wird vom Wehrführer einberufen. 2Er hat 
einen Bericht über das abgelaufene Jahr zu erstatten. 

 
(3) 1Eine (getrennte) Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr ist 

einzuberufen, wenn dies mindestens ein Drittel der Mitglieder der Einsatzabteilung der 
Ortsteilfeuerwehr schriftlich unter Angaben von Gründen verlangt. 2In diesem Fall ist sie 
innerhalb von zwei Wochen durchzuführen. 

 
(4) 1§ 15 Abs. 3 bis 6 gilt entsprechend. 
 
 
§ 17 Wahlen 
 
(1) 1Die nach dem HBKG und nach dieser Satzung durchzuführenden Wahlen werden von 

einem Wahlleiter geleitet, den die jeweilige Versammlung bestimmt. 
 

(2) 1Die Wahlzeit für alle durch diese Satzung durch Wahl bestimmte Funktionen beträgt 
fünf Jahre. 2Sollte das 55. Lebensjahr bei der Wahl bereits vollendet worden sein, kann 
die Ernennung zunächst nur bis zum 60. Lebensjahr erfolgen. 3In diesem Zeitpunkt sind 
ein entsprechender Antrag und eine ärztliche Untersuchung notwendig, soweit die 
komplette Wahlzeit ausgeübt werden soll. 4Mit Vollendung des 60. bzw. bei verlängerter 
Zugehörigkeit nach § 10 Abs. 2 HBKG spätestens mit Vollendung des 65. Lebensjahres 
sind der Gemeindebrandinspektor und seine Stellvertreter durch den 
Gemeindevorstand in diesem Zeitpunkt unabhängig von der Wahlzeit zu 
verabschieden. 

 
(3) 1Die Wahlberechtigten sind vom Zeitpunkt und Ort der Wahl mindestens zwei Wochen 

vorher schriftlich oder elektronisch zu verständigen. 2Zusätzlich wird auf die Wahl per 
Aushang im Feuerwehrhaus hingewiesen. 3Hinsichtlich der Beschlussfähigkeit der 
Versammlung gilt § 17 Abs. 4 Satz 3 und 4 entsprechend. 

 
(4) 1Der Gemeindebrandinspektor, sein Erster und Zweiter Stellvertreter, die Wehrführer, 

die Ersten und Zweiten stellvertretenden Wehrführer, der Vertreter der Ehren- und 
Altersabteilung für den Feuerwehrausschuss, der Jugendfeuerwehrwart der Gemeinde 
bzw. die Jugendfeuerwehrwarte der Ortsteile werden einzeln nach Stimmenmehrheit 
gewählt; § 55 Abs. 5 HGO gilt entsprechend. 2Stimmenhäufung und Stellvertretung sind 
nicht zulässig. 

 
(5) 1Die Wahl der übrigen zu wählenden Mitglieder des Feuerwehrausschusses wird als 

Mehrheitswahl ohne das Recht der Stimmenhäufung durchgeführt. 2Jeder 
Wahlberechtigte hat so viel Stimmen, wie sonstige Mitglieder des 
Feuerwehrausschusses zu wählen sind. 3In den Feuerwehrausschuss sind diejenigen 
gewählt, die die meisten Stimmen erhalten. 4Bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Los. 
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(6) 1Gewählt wird schriftlich und geheim. 2Bei den Einzelwahlen (Abs. 4 Satz 1) kann durch 
Handzeichen gewählt werden, falls sich aus den Reihen der Wahlberechtigten kein 
Widerspruch erhebt. 

 
(7) 1Über sämtliche Wahlen ist eine Niederschrift anzufertigen. 2§ 17 Abs. 6 S. 2 und 3 gilt 

entsprechend. 2Die Niederschrift über die Wahl des Gemeindebrandinspektors, seines 
Ersten und Zweiten Stellvertreters, der Wehrführer und der Ersten und Zweiten 
stellvertretenden Wehrführer ist innerhalb einer Woche nach der Wahl dem 
Bürgermeister zur Vorlage an den Gemeindevorstand zu übergeben. 

 
 
§ 18 Feuerwehrvereinigungen 
 
1Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren können sich zu privatrechtlichen Vereinen 
oder Verbänden zusammenschließen. 2Die Gemeinde unterstützt Vereinigungen der 
Feuerwehrangehörigen nach Maßgabe des Haushalts. 
 
 
§ 19 Übergangsregelung 
 
1Aufgrund der Zusammenlegung der Feuerwehren Bellmuth und Bobenhausen I wird 
abweichend von § 13 für die Zusammengelegte Feuerwehr Laisbachtal die Zahl der 
stellvertretenden Wehrführer auf bis zu drei festgelegt. 2Diese Übergangsregelung gilt bis 
zum Zusammenschluss an einem gemeinsamen Standort. 
 
 
§ 20 In-Kraft-Treten 
 
1Diese Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Ranstadt tritt am 01.01.2024 in 
Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Ranstadt 
vom 18.11.2022 außer Kraft. 
 
 
Ausfertigungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem hierzu ergangenen Beschluss der 
Gemeindevertretung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden 
Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.  
 
 
Ranstadt, den 14.12.2023 
 
 

Siegel 
Cäcilia Reichert-Dietzel 
Bürgermeisterin 
 



Nr. 30 Jahrgang 2023 Amtsblatt der Gemeinde Ranstadt Seite 49 

 
74/2023 Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und 

Gewerbesteuer der Gemeinde Ranstadt 

 
Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
16.02.2023 (GVBl S. 90, 93), des § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07.08.1973 
(BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2022 (BGBl. I S. 2294) und des 
§ 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15.10.2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2022 (BGBl. I S. 
2294), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Ranstadt in ihrer Sitzung am 13.12.2023 
folgende Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer 
beschlossen: 
 
 
§ 1 Hebesätze 
 
1Die Hebesätze für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
Grundsteuer A 470 v.H. 

 

b) für die Grundstücke 
Grundsteuer B 470 v.H. 

 

2. für die Gewerbesteuer 400 v.H. 
 
 
§ 2 Geltungsbereich 
 
1Die Hebesätze nach § 1 gelten für das Haushaltsjahr 2024. 
 
 
§ 3 In-Kraft-Treten 
 
1Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft und mit Ablauf des 31.12.2024 außer Kraft. 
 
 
Ausfertigungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem hierzu ergangenen Beschluss der 
Gemeindevertretung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden 
Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.  
 
 
Ranstadt, den 14.12.2023 
 
 

Siegel 
Cäcilia Reichert-Dietzel 
Bürgermeisterin 
 
 
 




